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1. Planungsanlass und Planungsziele des Bebauungsplanes / Aufstellungsverfahren

Der Bebauungsplan Nr. 30 „Sommersgarten“ ist eine Erweiterung des unmittelbar s�dlich an-

schlie�enden Bebauungsplanes Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“. In dem erst seit zwei Jahren rechts-

kr�ftigen Bebauungsplan Nr. 26 kann aktuell nur noch ein Baugrundst�ck von der Gemeinde an-

geboten werden. Alle anderen Baugrundst�cke sind entweder bereits bebaut oder zumindest ver-

kauft. F�r die nunmehr geplante Erweiterung des Wohnbaugebietes in n�rdliche Richtung 

bestehen bereits verschiedene weitere konkrete Anfragen bzw. Reservierungen nach Bau-

grundst�cken. Die Nachfrage nach weiteren attraktiven Wohnbaugrundst�cken in Friedewald ist 

damit ungebrochen hoch. 

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms f�r Friedewald wurde bereits 2013 ein Konzept zur 

inner�rtlichen Siedlungsentwicklung von Frau Dipl.-Ing. Stephana Klimpt aus Celle in Zusammen-

arbeit mit der Gemeinde Friedewald und der fachlichen Beratung des Fachdienstes f�r den l�ndli-

chen Raum des Landkreises Hersfeld-Rotenburg erstellt und im Oktober 2017 fortgeschrieben. 

Gegenstand der Fortschreibung war es, neben der Beschreibung und Analyse der inner�rtlichen 

Baulandreserven durch Leerst�nde oder Baul�cken und dem Aufzeigen von L�sungsans�tzen,

diese wieder einer Nutzung zuzuf�hren, auch die Potenziale f�r neue Fl�chenausweisungen f�r 

Eigenheime - namentlich die Erweiterung und Abrundung des ausgesch�pften Baugebietes 

„�ber�m Losen Holz“ - darzustellen, die nicht in Konkurrenz der Innenentwicklung stehen und mit 

den Zielen der Dorferneuerung vereinbar sind. Seitens des Hessischen Ministeriums f�r Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Fachdienstes f�r den l�ndlichen 

Raum des Landkreises Hersfeld-Rotenburg wird die geplante Siedelungserweiterung n�rdlich des 

Neubaugebietes „�ber�m Losen Holz“ mit zun�chst ca. 13 Baupl�tzen mitgetragen.

In dem genannten Konzept zur inner�rtlichen Siedlungsentwicklung werden die Schwierigkeiten

angesprochen, die inner�rtlichen, ausschlie�lich in privater Hand befindlichen Baugrundst�cke zu 

mobilisieren; gleichwohl konnten einzelne Objekte erfolgreich vermittelt werden. Die Gemeinde 

Friedewald hat verschiedene Ma�nahmen und Aktivit�ten wie zum Beispiel die Erfassung und 

st�ndige Aktualisierung von Leerst�nden und Baul�cken, die Abfrage von Verkaufsabsichten der 

Eigent�mer, den st�ndigen Dialog mit Eigent�mern leerstehender Immobilien, Einstellung einer In-

ternetplattform auf der Homepage der Gemeinde f�r Inserenten von und Interessenten nach Bau-

grundst�cken sowohl im Ortskern, als auch in den ausgewiesenen Baugebieten ergriffen, um An-

gebot und Nachfrage best m�glichst zum Ausgleich zu bringen. Die Gemeinde Friedewald verfolgt 

auch weiterhin alle M�glichkeiten, die inner�rtlichen Potenziale auszusch�pfen, wie beispielsweise 

die aktuell im Ortskern geplante Errichtung eines Gesundheitszentrums im Eckbereich „Hauptstra-

�e“ / „Motzfelder Stra�e“ zeigt.

Die Einwohnerentwicklung im Kernort Friedewald ist seit den letzten zehn Jahren nahezu konstant, 

und seit einigen Jahren sogar wieder leicht zunehmend, was nicht zuletzt auch auf die Bereitstel-
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lung von Wohnbaugrundst�cken durch Bauleitplanung und deren starke Nachfrage, aber auch ge-

nerell auf die guten Voraussetzungen von Friedewald f�r eine positive Siedlungsentwicklung durch 

g�nstige Verkehrsanbindungen, das wachsende Angebot an Arbeitspl�tzen durch Handel, Gewer-

be- und Dienstleistungsbetriebe (aktuell: Erweiterung Gewerbegebiet West), die vorhandene sozia-

le Infrastruktur (Kita, Schule, Altenpflege, medizinische Versorgung, Lebensmitteleinzelhandel, tou-

ristische Anziehungspunkte, Freizeitangebote etc.) zur�ckzuf�hren ist. Daneben kann die Erweite-

rung Angebotes an Baugrundst�cken f�r Eigenheime dazu beitragen, den abzusehenden 

Tendenzen der �beralterung der Bev�lkerung von Friedewald  entgegenzuwirken.

Das genannte fortgeschriebene Konzept zur inner�rtlichen Siedlungsentwicklung kommt hinsicht-
lich der Sicherung einer nachhaltigen Fl�chenentwicklung zu folgendem Fazit:
„Aus den Erfahrungen der Bauleitplanungen fr�herer Jahre erfolgt die Aufstellung der aktuellen 
Bebauungspl�ne immer mit dem Zusatz des Baugebotes nach � 176 BauGB. Die Einflussnahme 
der Gemeinde auf die privaten Baupl�tze in �lteren Baugebieten und im unbeplanten Innenbereich 
ist sehr begrenzt.
Die Nachfrage nach Baugrundst�cken in der Gemeinde Friedewald ist konstant. Die wenigen zum 
Verkauf stehenden privaten (bebauten) Grundst�cke im inner�rtlichen Bereich entsprechen oft 
nicht den Vorstellungen der K�ufer. Hoher Sanierungsstau, veraltete Wohngrundrisse, die Lage 
des Grundst�ckes oder auch �berzogene finanzielle Forderungen der Verk�ufer sind die wesentli-
chen Hemmnisse bei der Vermarktung von Immobilien im Innenbereich. Der gegenw�rtige beste-
hende Bedarf kann nicht im Rahmen der Innenentwicklung gedeckt werden.
Die Initiative der Gemeinde zur Ausweisung kommunaler Baugrundst�cke ist daher nicht als kon-
kurrierende Ma�nahme, sondern als Erg�nzung zur St�rkung der Innenentwicklung zu betrachten. 
Der Zuzug junger Familien st�rkt die vielf�ltigen Bem�hungen, ein aktives Dorfleben zu sichern. 
Friedewald nutzt seine St�rken, um dem gr��ten Risiko - der demografischen Entwicklung - ent-
gegenzuwirken.“

Die Gemeinde Friedewald wird die Vermarktung des Baugebietes in eigener Regie durchf�hren, 

um eine sozial vertr�gliche Vergabe der Baugrundst�cke sicher zu stellen und Grundst�cksspeku-

lationen auszuschlie�en. Durch das o. g. Baugebot kann die Gemeinde Friedewald u. a. die Eigen-

t�mer durch Bescheid verpflichten (eine Festsetzung hierzu im Bebauungsplan ist aufgrund feh-

lender Rechtsgrundlage nicht m�glich) innerhalb einer bestimmten Frist ihre Grundst�cke entspre-

chend den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu bebauen (vgl. � 176 (1) BauGB). Mit der 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ k�nnen ca. 21 Baupl�tze in �u�erst 

attraktiver Wohnlage mit guter Anbindung an den Ortskern mit seiner vorhandenen infrastrukturel-

len Ausstattung errichtet und gleichzeitig kann der Siedlungsk�rper in kompakter Form erg�nzt 

werden.

Die Aufstellung der Bebauungspl�ne Nr. 26 “�ber�m Losen Holz“ und Nr. 30 „Sommersgarten“ kor-

respondieren mit der in einem separaten Bauleitplanverfahren durchzuf�hrenden (Teil-) Aufhebung 

des Bebauungsplanes Nr. 3a „Hersfelder G�rten“ am �u�ersten westlichen Siedlungsrand von 

Friedewald in der Verl�ngerung der Erschlie�ungsstra�en „Heiderain“ und „Rh�nblick“ einschlie�-

lich der entsprechenden �nderung des Fl�chennutzungsplanes in einer Gr��enordnung von 1,14

ha. Der „Fl�chentausch“ bietet sich sowohl aus Gr�nden der schwierigen topografischen Situation 

im Baugebiet „Hersfelder G�rten“ und der vorhandenen Geh�lzstrukturen an, als auch aus Gr�n-
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den einer m�glichst kompakten Siedlungsentwicklung in Ortskernn�he mit seinen vorhandenen 

Versorgungsstrukturen (Kita, Kulturhalle, Schule, �PNV, Einzelhandel, Dienstleistungen).

Mit der 6. �nderung des FNP, die im Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 26 durchgef�hrt 

wurde, ist auch eine bisher als Wohnbaufl�che dargestellte Fl�che von ca. 0,6 ha n�rdlich entlang 

der Stra�e „Am Pulverturm“ als Fl�che f�r die Landwirtschaft umgewidmet worden.

Zum Bauleitplanverfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ erfolgt im Regelverfahren nach 

den �� 2 ff Baugesetzbuch (BauGB) mit Durchf�hrung einer Umweltpr�fung. F�r die erforderliche 

�nderung des Fl�chennutzungsplanes wird im Parallelverfahren durchgef�hrt und erh�lt die lau-

fende Nr. 12.

Abbildung 1
Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz (2016)
Planverfasser: rebo consult Ingenieurgesellschaft mbH, Unterbreizbach – ohne Ma�stab

Erweiterung des Baugebietes „�ber�m Losen Holz“ und Abrundung des Orts-
randes durch Bebauungsplan Nr. 30 „Sommersgarten“
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2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten liegt am n�rdlichen Ortsrand von 

Friedewald und schlie�t unmittelbar an den Geltungsbereich des rechtskr�ftigen Bebauungsplanes 

Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“, der als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet fest-

setzt, an. Westlich und n�rdlich schlie�en sich landwirtschaftlich genutzte Fl�chen an. Im nord�st-

lichen Randbereich befinden sich Geh�lzfl�chen mit G�rten, Kleintierhaltung und einzelnen Schup-

pen und Scheunen.

�stlich verl�uft der Wirtschaftsweg „Losenholz“; im Eckbereich „Losenholz“ / „Am Pulverturm“ / 

„Baumgarten“ liegt der rechtskr�ftige Bebauungsplan Nr. 29 „Baumgarten“ (Mischgebiet). Siehe 

hierzu auch die Abbildung 3.

Das Plangebiet wird �berwiegend als Wirtschaftswiese genutzt. 

Ein s�dlicher Teilbereich wird von den laufenden Baut�tigkeiten im Baugebiet „�ber�m Losen Holz“ 

als Arbeits- und Lagerfl�chen genutzt (siehe hierzu auch den Bestandsplan als Anlage).

Das Plangebiet weist ein leichtes und stetiges Gef�lle von i. M. 6 % in s�d�stliche Richtung auf; 

die H�henlage erstreckt sich ca. von 405 bis 412 m �NN.

Das Baugebiet hat eine Fl�che von ca. 2,0 ha und umfasst die Flurst�cke 92 (teilweise), 93/1, 

107/2, 107/3, 106, 97/1 (teilweise), 115/1 (teilweise) und 173 der Flur 13.

Die Flurst�cke befinden sich im Eigentum der Hessischen Landesgesellschaft (HLG) als Treuh�n-

derin der Gemeinde Friedewald.

Abbildung 2

Lage des Plangebietes in der Ortslage von Friedewald
Topografische Karte des Hessischen Landesamtes f�r Bodenmanagement und Geoinformation
M 1 : 20.000
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Kartengrundlage des Bebauungsplanes ist die ALKIS des Amtes f�r Bodenmanagement und Geo-

information Homberg / Efze vom M�rz 2018.

Ma�nahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft durch das geplante Bau-

gebiet werden im weiteren Verfahren des Bebauungsplanes im Rahmen eines st�dtebaulichen 

Vertrages zwischen der Gemeinde Friedewald und der Unteren Naturschutzbeh�rde des Landkrei-

ses Hersfeld-Rotenburg festgelegt (N�heres siehe Kapitel 4.8).

Abbildung 3 - Luftbild des Plangebietes und seiner Umgebung (ohne Ma�stab)
Quelle: Google Earth

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ (WA)

Geltungsbereich des rechtskr�ftigen Bebauungsplanes Nr. 26
„�ber�m Losen Holz“ (WA)

Geltungsbereich des rechtskr�ftigen Bebauungsplanes 
Nr. 29 „Baumgarten“(MI)
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3. Planungsvorgaben

Regionalplan
Der Kernort Friedewald mit derzeit etwa 1.800 Einwohnern ist im Regionalplan 2009 (ROP 2009) 

als Grundzentrum ausgewiesen und dem Mittelbereich Bad Hersfeld zugeordnet. Der Ortsteil Frie-

dewald soll als Wohnsiedlungsschwerpunkt weiterentwickelt werden.

Das Plangebiet ist im Regionalplan 2009 als „Vorbehaltsgebiet f�r die Landwirtschaft“ dargestellt.

Eine Inanspruchnahme f�r Siedlungszwecke bis 5 ha im Zusammenhang mit der bebauten Ortsla-

ge kann unter besonderer Ber�cksichtigung der landwirtschaftlichen Belange zugelassen werden.

Die Festsetzung des Baugebietes „Sommersgarten“ und die Darstellung der Wohnbaufl�che im 

FNP stehen regionalplanerisch unter dem Aspekt des Bruttowohnsiedlungsbedarfs f�r Friedewald 

in Zusammenhang mit der bauleitplanerischen Aufgabe bzw. R�cknahme von Wohnbaufl�chen / 

Wohnbaugebieten an anderer Stelle des Gemeindegebietes. Hierf�r sind die Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes Nr. 3a „Hersfelder G�rten“ (im Verfahren) und die entsprechende �nderung des 

Fl�chennutzungsplanes im Kernort Friedewald in einer Gr��enordnung von jeweils 1,14 ha vorge-

sehen. Die Gemeinde Friedewald wird beide Bauleitplanverfahren zeitnah fortf�hren bzw. f�rmlich 

einleiten.

Abbildung 4
Ausschnitt aus dem Regionalplan 2009 / Teilregionalplan Energie Nordhessen
mit Lage des Bebauungsplangebietes (ohne Ma�stab)
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Fl�chennutzungsplan
Der Fl�chennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Friedewald von 2002 stellt f�r das Plangebiet ge-

genw�rtig eine Fl�che f�r die Landwirtschaft dar. Im �stlichen Teilbereich sind symbolhaft „Hybrid-

pappeln au�erhalb des Waldes, standortfremd“ als nicht erhaltenswert dargestellt.

Der FNP wird parallel zum Bebauungsplanverfahren ge�ndert und stellt danach eine Wohnbaufl�-

che dar; die �nderung des FNP erh�lt die laufende Nr. 12.

Abbildung 5 - Ausschnitt aus dem Fl�chennutzungsplan 2002

Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Nr. 30 „Sommersgarten“ = Geltungsbereich der 
12. �nderung des FNP im Parallelverfahren
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Wasserschutzgebiete
Das Plangebiet liegt in der Zone III A des Trinkwasserschutzgebietes TB I Kothebachtal (WSG-ID 

632-031). Nach � 3 der Wasserschutzgebietsverordnung von 1973 sollen die Verbote der weiteren 

Schutzzone III A den Schutz gegen weitreichende chemische und radioaktive Verunreinigungen 

und sonstige Beeintr�chtigungen des Grundwassers gew�hrleisten. Die Festsetzung eines Allge-

meinen Wohngebietes steht der Wasserschutzgebietsverordnung bei Beachtung der folgenden, f�r 

die Festsetzung dieses Baugebietes relevanten Verbote nicht entgegen.

- das Abf�llen von �l und Treibstoff ohne zus�tzliche Sicherungsma�nahmen gegen Versickern 
in den Untergrund

- das unterirdische Lagern wassergef�hrdender Fl�ssigkeiten … in Beh�ltern von mehr als 40 
m� Inhalt, und dar�ber hinaus auch in kleineren Mengen, wenn nicht sichergestellt wird, dass 
Auffangr�ume mit einer F�llmenge des in ihnen lagernden Beh�lters vorhanden sind oder 
wenn Undichtigkeiten nicht durch optische und akustische Anzeigen signalisiert werden

- das oberirdische Lagern wassergef�hrdender Fl�ssigkeiten … in Beh�ltern von mehr als 100 
m� Inhalt und dar�ber hinaus auch in kleineren Mengen, wenn die im vorausgegangenen Auf-
z�hlungspunkt zugrunde gelegten zus�tzlichen Anforderungen nicht eingehalten werden. Bei 
doppelwandigen Beh�ltern ist ein Auffangraum nicht erforderlich, wenn sie mit einem Leckan-
zeiger ausgestattet werden, mit dem Undichtigkeiten selbstt�tig angezeigt werden.

- gr��ere Erdaufschl�sse ohne ausreichende Sicherung (hier: Herstellen einer undurchl�ssigen 
Sohlenabdichtung)

- die Anlage geschlossener Wohnsiedlungen … ohne Kanalisation oder … ohne wasserdichte, 
korrosionsbest�ndige Gruben.

Das Dezernat Grundwasserschutz und Wasserversorgung des Regierungspr�sidiums Kassel weist 

darauf hin, dass an eine Trinkwasserschutzgebietsverordnung heute strengere Ma�st�be hinsicht-

lich der Auflistung von Verbotstatbest�nden anzulegen w�ren als dies 1973 der Fall war. Zur lang-

fristigen Aufrechterhaltung des Weiterbetriebes der Wassergewinnungsanlage enth�lt der Bebau-

ungsplan daher eine textliche Festsetzung, wonach bei Vorhaben, mit denen eine Einwirkung auf 

den Boden und den Grundwasserhaushalt verbunden sein k�nnen, die Abstimmung mit der Unte-

ren Wasserbeh�rde des Landkreises Hersfeld-Rotenburg erforderlich ist. 

Sonstige informelle Planungen / Fachplanungen
Auf das Konzept zur inner�rtlichen Siedlungsentwicklung (Oktober 2017) wurde bereits in Kapitel 1 

eingegangen.

Pl�ne des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes und Abfallwirtschaftspl�ne sind nach bis-

herigem Kenntnisstand nicht zu ber�cksichtigen.
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4. St�dtebauliche Planung

Vorbemerkungen:

Aufgrund seiner Festsetzungen �ber Art und Ma� der baulichen Nutzung, der �berbaubaren 

Grundst�cksfl�chen und der �rtlichen Verkehrsfl�chen ist der Bebauungsplan ein sogenannter 

„qualifizierter Bebauungsplan“ im Sinne des � 30 (1) BauGB. Danach richtet sich die Zul�ssigkeit 

von Vorhaben alleine nach dessen Festsetzungen; weitere Zul�ssigkeitskriterien nach � 34 BauGB 

(Im Zusammenhang bebauter Ortsteil) oder � 35 BauGB (Bauen im Au�enbereich) sind nicht an-

zuwenden. Zahlreiche Bauvorhaben sind von einer Baugenehmigung freigestellt, wenn sie im Gel-

tungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes liegen, keiner Ausnahme von den Festsetzun-

gen bed�rfen, die Erschlie�ung gesichert ist und die Gemeinde dem Bauvorhaben zustimmt (vgl. � 

64 Hessische Bauordnung, HBO).

Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung f�r den Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ wurde 

die n�rdliche Erweiterung dieses Baugebietes bereits konzeptionell vorbereitet. Um eine weitge-

hend kontinuierliche Weiterentwicklung der durch den Bebauungsplan Nr. 26 vorgezeichneten Be-

bauungsdichte und -Struktur zu gew�hrleisten, werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ hinsichtlich Art und Ma� der baulichen Nutzung und der Bauweise in 

die Konzeption des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ �bernommen. Einzelne textliche 

Festsetzungen insbesondere hinsichtlich detaillierter Gestaltungsvorschriften f�r die Grundst�cke 

und die Bebauung werden im Sinne einer „planerischen Zur�ckhaltung“ dagegen nicht �bernom-

men.

Der Bebauungsplan Nr. 30 „Sommersgarten“ beinhaltet zwei kleinere �nderungen des rechtskr�f-

tigen Bebauungsplanes Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“:

- Im Bebauungsplan Nr. 26 ist im nordwestlichen Bereich als Ausgleichsma�nahme eine 3-eck-

f�rmige Fl�che f�r die Anlage eines Feldgeh�lzes festgesetzt. In einem Erschlie�ungskonzept 

vom Mai 2017 der rebo consult Ingenieurgesellschaft mbH, Unterbreizbach ist an der n�rdli-

chen Grenze dieser Ausgleichsma�nahme auf dem Flurst�ck 92 ein Entw�sserungsraben zum 

Abfangen der Oberfl�chenwasser aus den n�rdlich angrenzenden landwirtschaftlichen Fl�chen 

von dem geplanten Baugebiet vorgesehen, in den Festsetzungen des Bebauungsplanes aber 

nicht umgesetzt worden. Die Anlage des Grabens wird im Zuge der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 30 aufgenommen.

- Der Bebauungsplan Nr. 26 setzt eine �ffentliche Verkehrsfl�che mit der besonderen Zweckbe-

stimmung „Fu�weg“ fest (Flurst�ck 173), die dazu dient, eine seinerzeit vorgesehene zentral 

gelegene �ffentliche Gr�nfl�che fu�l�ufig zu erschlie�en. Die Planung des Bebauungsplanes 

Nr. 30 geht nunmehr von einer Nutzung dieser Fl�che als Baugrundst�ck aus, sodass die Be-

schr�nkung der besonderen Zweckbestimmung „Fu�weg“ aufgehoben und die Fl�che f�r den 
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Kraftfahrzeugverkehr freigegeben wird. Das Flurst�ck mit einer Breite von 5,0 m ist bereits as-

phaltiert; bauliche Ver�nderungen in der �rtlichkeit sind daher nicht erforderlich.

4.1 Art der baulichen Nutzung

Allgemein zul�ssige Nutzungen
Mit der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet nach � 4 BauNVO 

wird die im Bebauungsplan Nr. 26 geplante Nutzung fortgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen 

vorwiegend dem Wohnen und anderen Nutzungen, die das Wohnen nicht beeintr�chtigen. Neben 

den Wohngeb�uden sind auch

- die der Versorgung des Gebietes dienenden L�den, Schank- und Speisewirtschaften, nicht st�-

rende Handwerksbetriebe sowie 

- Anlagen f�r kirchliche, kulturelle, soziale gesundheitliche und sportliche Zwecke

ebenfalls allgemein zul�ssig. Bei diesen genannten allgemein zul�ssigen Nutzungen sind vielf�lti-

ge Betriebs- und Erscheinungsformen denkbar. Deren Zul�ssigkeit im Baugebiet wird sich dabei 

hinsichtlich deren konkreter Art und Gr��e und den damit im Einzelfall verbundenen m�glichen 

nachbarschaftlichen Auswirkungen an der vorhandenen Bau- und Nutzungsstruktur und der 

Zweckbestimmung des Allgemeinen Wohngebietes zu orientieren haben. Grunds�tzlich soll aber 

im Allgemeinen Wohngebiet ein gewisses Ma� an Nutzungsmischungen m�glich sein.

In diesem Zusammenhang ist auf die Regelung des � 15 (1) BauNVO hinzuweisen, wonach an 

sich zul�ssige Nutzungen im Einzelfall unzul�ssig sind, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder 

Zweckbestimmung der Eigenart des Wohngebietes widersprechen oder von ihnen unzumutbare 

Bel�stigungen f�r das Baugebiet ausgehen k�nnen. Insoweit ist das Gebot der R�cksichtnahme 

besonders zu beachten.

Unter R�ckgriff auf � 3 Abs. 4 BauNVO (Reine Wohngebiete) geh�ren zu den im Allgemeinen 

Wohngebiet allgemein zul�ssigen Wohngeb�uden auch solche, die ganz oder teilweise der 

Betreuung  und Pflege ihrer Bewohner dienen. 

Ausnahmsweise zul�ssige Nutzungen
Von den im Allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zul�ssigen Nutzungen werden wie im Be-

bauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ die 

- Gartenbaubetriebe (� 4 (3) Nr. 4 BauNVO) und

- Tankstellen (� 4 (3) Nr. 5 BauNVO)

gem�� � 1 (6) Nr. 1 BauNVO grunds�tzlich ausgeschlossen und sind damit auch nicht ausnahms-

weise zul�ssig. Die genannten Nutzungen sollen aufgrund der Lage am Ortsrand von Friedewald, 

der prim�r auf Wohnbebauung ausgelegten fl�chen- und kostensparenden verkehrlichen Erschlie-
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�ung, der m�glichen L�rmbeeintr�chtigungen und der m�glichen negativen gestalterischen Wir-

kungen im Plangebiet keinen Standort finden.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht st�rende Gewerbebetriebe und Anlagen f�r 

Verwaltungen (� 4 (3) Nrn. 1 bis 3 BauNVO) bleiben dagegen ausnahmsweise zul�ssig. Geb�ude

mit Ferienwohnungen (� 13a BauNVO) k�nnen als sonstige nicht st�rende Gewerbebetriebe nach 

� 4 (3) Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden; als Ferienwohnung genutzte R�ume

k�nnen bei einer baulich untergeordneten Bedeutung gegen�ber der in dem Geb�ude vorherr-

schenden Hauptnutzung als Betriebe des Beherbergungsgewerbes nach � 4 (3) Nr.1 BauNVO 

ausnahmsweise zugelassen werden. Die Regelung im Bebauungsplan, dass je Wohngeb�ude 

maximal drei Wohnungen allgemein zul�ssig sind, bleibt unber�hrt.

Durch den vollst�ndigen Ausschluss einzelner ausnahmsweise zul�ssiger Nutzungen bleibt die 

allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt.

Weitere zul�ssige Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet
�ber die genannten allgemein und ausnahmsweise zul�ssigen Nutzungen hinaus werden die Vor-

schriften �ber die Zul�ssigkeit von 

- Stellpl�tzen und Garagen (� 12 BauNVO), 
- freien Berufen (� 13 BauNVO) und 
- Nebenanlagen (� 14 BauNVO) 

Bestandteil des Allgemeinen Wohngebietes, ohne dass es hierzu besonderer Festsetzungen im 

Bebauungsplan bedarf. 

● Stellpl�tze und Garagen (� 12 BauNVO)

Stellpl�tze und Garagen sind in dem Baugebiet f�r den durch die zul�ssigen Nutzungen verur-

sachten Bedarf zul�ssig, unabh�ngig davon, ob in dem Bebauungsplan bestimmte Fl�chen hierf�r 

festgesetzt sind. Der Bebauungsplan regelt durch Festsetzung eines Baugebietes lediglich die ge-

nerelle planungsrechtliche Zul�ssigkeit der Stellpl�tze und Garagen, w�hrend die bauordnungs-

rechtlichen Fragen durch die Hessische Bauordnung / Garagenverordnung und die Stellplatzpflicht 

durch eine gemeindliche Stellplatzsatzung bestimmt werden. Im Allgemeinen Wohngebiet sind 

Stellpl�tze und Garagen f�r Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht (nicht zul�ssigem Gesamtge-

wicht) von �ber 3,5 Tonnen sowie f�r Anh�nger dieser Kraftfahrzeuge im Hinblick auf die hiermit 

verbundenen L�rmbeeintr�chtigungen unzul�ssig (� 12 (3) Nr. 2 BauNVO).

Die Fl�chen von Stellpl�tzen und Garagen mit ihren Zufahrten sind bei der Ermittlung der Grund-

fl�che nach � 19 (4) BauNVO) mitzurechnen.
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● Freie Berufe (� 13 BauNVO)
F�r die Berufsaus�bung freiberuflich T�tiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in 

�hnlicher Art aus�ben, sind im Baugebiet R�ume innerhalb der im �brigen zul�ssigen Geb�ude 

zul�ssig. Geb�ude, die ganz oder �berwiegend in diesem Sinne genutzt werden, sind dagegen 

nicht zul�ssig.

● Nebenanlagen (� 14 BauNVO)
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die den Baugrundst�cken dienen und seiner 

Eigenart nicht widersprechen, sind im gesamten Plangebiet zul�ssig; dazu geh�ren auch St�lle 

und Einrichtungen f�r die Kleintierhaltung wie beispielsweise Hundezwinger, Bienenhaltung, Brief-

taubenst�lle, Volieren etc. Sie k�nnen auch auf den nicht �berbaubaren Grundst�cksfl�chen zuge-

lassen werden; die Hobby-Tierhaltung geh�rt in allgemeinen Wohngebieten seit jeher zum Nut-

zungszweck des Wohnens in seiner umfassenden Bedeutung, auch wenn die Kleintierhaltung im-

mer wieder zu nachbarschaftlichen Konflikten f�hren kann. Die Zul�ssigkeit von Nebenanlagen 

und Einrichtungen im Sinne von � 14 (1) BauNVO ist im Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen 

Holz“ nicht eingeschr�nkt worden und wird auch in diesem Bebauungsplan weiterhin nicht einge-

schr�nkt. Im Zusammenhang mit Nebenanlagen ist ebenfalls auf die Regelung des � 15 (1) BauN-

VO als Ausdruck des Gebotes der R�cksichtnahme hinzuweisen, wonach an sich zul�ssige Nut-

zungen im Einzelfall unzul�ssig sind, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestim-

mung der Eigenart des Wohngebietes widersprechen oder von ihnen unzumutbare Bel�stigungen 

f�r das Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung ausgehen k�nnen.

Die Fl�chen von Nebenanlagen sind bei der Ermittlung der zul�ssigen Grundfl�che nach � 19 (4) 

BauNVO) mitzurechnen.

4.2 Ma� der baulichen Nutzung 

Das Ma� der baulichen Nutzung wird durch die 

- Grundfl�chenzahl (GRZ - �� 16,19 BauNVO), 

- Gescho�fl�chenzahl (GFZ - �� 16, 20 BauNVO)

- H�he der baulichen Anlagen (� 18 BauNVO) 

bestimmt. Auch die Festsetzungen zum Ma� der baulichen Nutzung f�hren im Wesentlichen die im 

Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ enthaltenen Bestimmungen fort, um die bisherige

Baudichte und Baustruktur beizubehalten.

Alle festgesetzten Parameter sind als H�chstgrenze definiert. Die festgesetzten Werte f�r die 

Grundfl�chenzahl und die Geschossfl�chenzahl liegen unterhalb der Obergrenzen f�r die Bestim-

mung des Ma�es der baulichen Nutzung nach � 17 BauNVO. Die Festsetzungen �ber das Ma� 

der baulichen Nutzung stellen einen Kompromiss zwischen einem sparsamen und schonenden 
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Umgang mit Grund und Boden einerseits und einer angemessen  wirtschaftlichen Ausnutzung der 

Baugrundst�cke andererseits dar. 

Grundfl�chenzahl (GRZ)

Die Grundfl�chenzahl wird einheitlich mit 0,3 festgesetzt und bleibt damit dem nach der BauNVO 

zul�ssigen H�chstma� im Allgemeinen Wohngebiet zur�ck. Eine Ausnahme bildet das westlich ge-

legene WA 1; hier wird die Grundfl�chenzahl wegen der besonderen Grundst�cksgr��e von ca. 

1.800 m� auf 0,15 reduziert, um die hier zul�ssigen Bauk�rpervolumina an die im sonstigen Plan-

gebiet zul�ssigen anzupassen.

Die Grundfl�chenzahl ist ein relatives Ma� f�r die Bebaubarkeit der Grundst�cke und gibt an, wie 

viel Quadratmeter in Abh�ngigkeit von der Grundst�cksgr��e mit Geb�uden und sonstigen bauli-

chen Anlagen bebaut bzw. �berdeckt werden d�rfen. Zu den baulichen Anlagen z�hlen nicht nur 

die eigentlichen (Wohn-) Geb�ude, sondern z. B. auch Garagen, die Fl�chen von Stellpl�tzen mit 

ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen, Terrassen, Gehwege etc. 

Die Grundfl�chenzahl darf nach � 19 (4) Satz 2 BauNVO die zul�ssige Grundfl�che durch die 

Grundfl�chen von

- Garagen und Stellpl�tzen mit ihren Zufahrten,
- Nebenanlagen im Sinne des � 14 BauNVO und
- unterirdische bauliche Anlagen

die generell festgesetzte GRZ von 0,3 um maximal 50 % �berschreiten. Damit ist insgesamt eine 

Grundfl�chenzahl von maximal 0,15 durch diese Anlagen zul�ssig. Eine dar�ber hinaus gehende 

Versiegelung bzw. Freifl�chenbefestigung der Baugrundst�cke ist nicht zul�ssig. Die �brigen Frei-

fl�chen der Baugrundst�cke m�ssen v�llig unversiegelt bleiben bzw. bepflanzt werden. 

Gescho�fl�chenzahl (GFZ)
Die Geschossfl�chenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfl�che je Quadratmeter Grund-

st�cksfl�che zul�ssig sind; sie wird einheitlich auf 0,5 festgesetzt; Ausnahme auch hier im WA 1, in 

dem die GFZ wegen der besonderen Grundst�cksgr��e als Einzelfall auf 0,3 begrenzt wird. 

Von der M�glichkeit des � 20 (3) BauNVO, wonach die Fl�chen von Aufenthaltsr�umen in „Nicht-

Vollgeschossen“ (z. B. Keller- und Dachgeschossen) bei der Ermittlung der GFZ mitzurechnen 

sind, machte der Bebauungsplan Nr. 26 bisher keinen Gebrauch; unter dem Gesichtspunkt der 

Gleichbehandlung der Bauherren in dieser Hinsicht, wird auf eine entsprechende Regelung auch 

im Bebauungsplan Nr. 30 verzichtet.

Bei der Ermittlung der Geschossfl�che bleiben Nebenanlagen im Sinne des � 14 BauNVO, Balko-

ne, Loggien, Terrassen, sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsfl�-

chen zul�ssig sind oder zugelassen werden k�nnen, unber�cksichtigt (vgl. � 20 (4) BauNVO). Dies 

gilt unabh�ngig davon, ob letztere nach � 19 (4) BauNVO auf die Grundfl�che angerechnet wer-

den m�ssen oder unber�cksichtigt bleiben k�nnen.
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H�he der baulichen Anlagen
Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes wird die H�he der Geb�ude durch die Festsetzung 

der Trauf- und Firsth�hen �ber der nat�rlichen (vorhandenen) Gel�ndeh�he festgesetzt. 

Die bergseitige Traufh�he der Geb�ude �ber der nat�rlichen Gel�ndeoberfl�che wird f�r alle zu-

l�ssigen Dachformen - wie bereits im Bebauungsplan Nr. 26 - �berwiegend einheitlich auf 6,50 m 

begrenzt; die Firsth�hen werden generell auf 11,00 m begrenzt. Eine Sonderregelung wird f�r 

(nicht versetzte) Pultd�cher getroffen; um - bei Einhaltung der zul�ssigen Dachneigung von 45� -

extreme Geb�udeh�hen (Wandh�hen) zu vermeiden, wird f�r diese Dachform eine generelle 

Firsth�he – bergseits wie talseits – von 8,00 m festgesetzt.

Im WA 3 werden die Geb�udeh�hen um 2 Meter reduziert, um eine m�glicherweise „bedr�ckende“ 

Wirkung der zul�ssigen Geb�udeh�hen sowohl auf den s�dlichen Grundst�cken des WA 3 als

auch auf den unmittelbar s�dlich angrenzenden bebauten Grundst�cken im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 26, insbesondere den Flurst�cken 170, 171, 172, 174 und 175 zu vermei-

den.

Abbildung 6
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4.3 �berbaubare Grundst�cksfl�chen 

�berbaubare Grundst�cksfl�chen
Die �berbaubaren Grundst�cksfl�chen werden durch die Festsetzung der Baugrenzen bestimmt.

Geb�ude d�rfen beliebig hinter den Baugrenzen zur�ckbleiben; ein Vortreten von Geb�udeteilen 

(Treppen, Podeste, Balkone, Dach�berst�nde etc.) in geringf�gigem Ausma� kann im Rahmen der 

bauordnungsrechtlichen Vorschriften �ber die Abstandsfl�chen zugelassen werden (vgl. � 23 (3) 

BauNVO). Weitere �berschreitungen der Baugrenzen sind im Bebauungsplan nicht vorgesehen.

Grunds�tzlich sollen auf den k�nftigen Baugrundst�cken durch die Festsetzung der �berbaubaren 

Gr�ndst�cksfl�chen m�glichst gro�e Baufenster entstehen, um den Bauherren einen angemesse-

nen Spielraum f�r die Platzierung der Bauk�rper zu erm�glichen. 

Die Baugrenzen halten gegen�ber den �ffentlichen Verkehrsfl�chen den bauordnungsrechtlichen 

Mindestabstand (Abstandsfl�chen) von 3,0 m ein. 

An den s�dlichen Grenzen des Geltungsbereiches (WA 1, WA 3 und WA 5) wird der Abstand der 

Baugrenzen aus R�cksichtnahme zu den bereits �berwiegend bebauten Grundst�cken mit den 

r�ckw�rtigen Hausg�rten auf 5 Meter vergr��ert.

An der n�rdlichen Plangebietsgrenze (WA 1, WA 2 und WA 4) orientieren sich die Baugrenzen an 

den zur Einbindung der Bebauung in die Landschaft festgesetzten Pflanzfl�chen.

An der westlichen Grenze des WA 1 wird die Baugrenze von der Plangebietsgrenze deutlich zu-

r�ckgesetzt, um die geplante Bebauung an diejenige im WA 2 lagem��ig anzubinden, eine Staffe-

lung der geplanten und vorhandenen Bebauung zu erreichen und Freir�ume f�r eine Eingr�nung 

des Ortsrandes in diesem Bereich zu erm�glichen.  

Abbildung 7
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4.4 Bauweise / Hausformen / Zahl der Wohnungen

Die offene Bauweise und die Beschr�nkung der Zahl der Wohnungen auf 3 je Wohngeb�ude wer-

den aus den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26 �bernommen, um die bisher 

entstandene gebietstypische lockere Wohnstruktur fortzusetzen. In der offenen Bauweise haben 

die Geb�ude einen seitlichen Grenzabstand (bauordnungsrechtliche Abstandsfl�chen) zu den 

Nachbargrundst�cken einzuhalten und d�rfen eine L�nge von 50 m nicht �berschreiten. 

Zus�tzlich werden die zul�ssigen Hausformen auf Einzel- und Doppelh�user beschr�nkt; die Er-

richtung von Hausgruppen (z. B. Reihenh�user) wird damit unterbunden. 

4.5 Verkehrserschlie�ung

Die innere Erschlie�ung des neuen Baugebietes kn�pft an die im Rahmen des Bebauungsplanes 

Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ hergestellten Erschlie�ungsstra�en „Sonnenweg“ an. Der Regelquer-

schnitt der neuen Erschlie�ungsstra�en betr�gt 6,50 m und gliedert sich in 5,00 m asphaltierte 

Fahrbahn (inklusive Entw�sserungsrinne) und einen einseitigen 1,50 m breiten �berfahrbaren ge-

pflasterten Gehweg. Der geplante Ausbaustandard der Erschlie�ungsstra�en stellt einen Kom-

promiss zwischen einer fl�chen- und kostensparenden Bauweise einerseits und den funktionalen 

Anforderung des durch die Nutzung des Allgemeinen Wohngebietes verursachten KfZ-Ziel- und 

Quellverkehrs dar. Ein gelegentliches Ausweichen von Kraftfahrzeugen auf den niveaugleichen 

Gehweg im Begegnungsfall zweier Kfz wird unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit der Fu�g�n-

ger als vertretbar angesehen.

M 1 : 50
Abbildung 8
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Die verkehrliche und infrastrukturelle Erschlie�ung der Baugebiete erfolgt durch die Planstra�en A 

und B; der Ausbau der Planstra�en C und D ist f�r die verkehrliche Erschlie�ung des Baugebietes 

selbst zun�chst nicht erforderlich und unter dem Aspekt zu sehen, langfristige Entwicklungsper-

spektiven nicht auszuschlie�en.

Stellpl�tze innerhalb der �ffentlichen Verkehrsfl�chen sind im Bebauungsplan nicht vorgesehen; 

der durch die Nutzung der Grundst�cke verursachte Stellplatzbedarf ist vollst�ndig auf den priva-

ten Baugrundst�cken unterzubringen. Auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde Friedewald wird 

hingewiesen.

Die Planstra�e A erh�lt einen f�r ein 3-achsiges M�llfahrzeug dimensionierten Wendehammer 

gem�� der RASt 06 („Richtlinie f�r die Anlage von Stadtstra�en“ der Forschungsgesellschaft f�r 

Stra�en- und Verkehrswesen). Hieran schlie�t sich ein 3 Meter breiter Fu�weg bis zum „Losen 

Holz“ an, um die fu�l�ufige Erreichbarkeit insbesondere der �ffentlichen Einrichtungen am „Pulver-

turm“ / „Gro�e Hohle“ (Kindergarten, Jugendhaus, Kinderspielplatz, „Dirt-Park“ f�r Mountain-Bikes, 

Grundschule, Sportzentrum, Festhalle) und des Ortskerns, aber auch der freien Landschaft in 

n�rdliche Richtung zu gew�hrleisten. Zur �berwindung des H�henunterschiedes zwischen dem 

Wendehammer und der Stra�e „Losenholz“ sind Gel�ndeeinschnitte erforderlich; die durchschnitt-

liche Neigung des Gehweges betr�gt etwa 9 %; die Befestigung soll in Pflaster ausgef�hrt werden.

Zwei vorgesehene Baugrundst�cke im S�den des WA 3 werden durch eine Stichstra�e ohne Wen-

dem�glichkeit erschlossen; eine Wendem�glichkeit f�r PKW ist auf den privaten Baugrundst�cken 

sicherzustellen. Das bereits vermessene Flurst�ck Nr. 173 mit einer Breite von 5,0 m wird hierzu 

geringf�gig nach Norden verl�ngert und als („normale“) �ffentliche Erschlie�ungsstra�e festge-

setzt; im Bebauungsplan Nr. 26 war diese Parzelle noch als „Verkehrsfl�che besonderer Zweckbe-

stimmung“ - Fu�weg - im Zusammenhang mit einer ehemals geplanten �ffentlichen Gr�nfl�che in 

diesem Bereich festgesetzt. Die Ein- und Ausfahrt eines 3-achsigen M�llfahrzeuges in diese Stra-

�e ist nicht m�glich. Die hieran angeschlossenen Grundst�ckseigent�mer haben ihre M�lltonnen / 

Wertstoffbeh�lter am „Sonnenweg“ abzustellen. Hinsichtlich der M�llentsorgung (Hausm�ll, Wert-

stoffsammlung, Sperrm�ll etc.) wird auf die Abfallsatzung des Landkreises hingewiesen, in der im 

Einzelfall bestimmt werden kann, an welcher Stelle die �bergabe zur Abholung erfolgen muss. 

Ebenso wird auf die Sicherheitstechnischen Anforderungen an Stra�en und Fahrwege f�r die 

Sammlung von Abf�llen – Kriterien f�r den sicheren Betrieb von Abfallsammelfahrzeugen hinge-

wiesen.

Der Einsatz von Feuerl�sch- und Rettungsger�ten f�r die beiden genannten Grundst�cke wird als 

gew�hrleistet angesehen. Die L�nge der geraden Stichstra�e betr�gt 37 m, die lichte Breite 5,0 m.

Im konkreten Einzelfall der jeweiligen Bebauung sind die Anforderungen der Hessischen Bauord-

nung (HBO) an die Bebauung der Grundst�cke (� 4 Abs 1 HBO) und die Zug�nge und Zufahrten 

auf den Grundst�cken (� 5 HBO) bez�glich der Brandbek�mpfung / Personenrettung, insbesonde-
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re im Fall, dass die Oberkante der Br�stung von zum Anleitern bestimmter Fenster und Stellen 

mehr als 8 m �ber der Gel�ndeoberfl�che liegt, im Rahmen der Objektplanung sicherzustellen.

Einzelheiten der Erschlie�ungsanlagen (Materialien, Beleuchtung, Entw�sserung, L�ngs- und 

Querneigungen, Ausrundungsradien etc.) werden in einer noch zu erstellenden stra�entechni-

schen Fachplanung festgelegt. Die Fl�chen f�r Aufsch�ttungen und Abgrabungen, soweit sie f�r 

die Herstellung der Stra�enk�rper der Erschlie�ungsstra�en erforderlich sind, sind im Bebauungs-

plan nicht dargestellt; die erforderlichen B�schungen werden durch die fachtechnische Erschlie-

�ungsplanung festgelegt, verbleiben im Privateigentum der Bauherren und sind von den Grund-

st�ckseigent�mern zu dulden.

Die Abgrenzung der �ffentlichen Verkehrsfl�chen bestimmt sich nach der endg�ltigen amtlichen 

Schlussvermessung. Dies gilt auch f�r die Abgrenzung der als „Verkehrsgr�n“ festgesetzten Fl�-

chen insbesondere im Bereich des geplanten Verbindungsweges von dem Wendehammer zur 

Stra�e „Losenholz“.

Der durch das neue Baugebiet entstehende Ziel- und Quellverkehr wird zum ganz �berwiegenden 

Teil aus PKW bestehen und kann von den gemeindlichen Erschlie�ungsstra�en „Sonnenweg“ / 

„Losenholz“ / „Baumgarten“ / „Gro�e Hohle“ �ber die „Hersfelder Stra�e“ / „Hauptstra�e“ auf das 

�ber�rtliche Stra�ennetz der B 62 (Umgehungsstra�e nach Bad Hersfeld und Philippsthal) / K 12 

(„Vachaer Stra�e“) / K 13 („Motzfelder Stra�e“) / den Autobahnzubringer und von hier zur L 3069 

und L 3255 geleitet werden.

4.6 Ver- und Entsorgung

Die leitungsgebundene Versorgung des neuen Baugebietes mit Elektrizit�t, Trinkwasser und Tele-

kommunikation kann durch Erweiterung der vorhandenen Netze erfolgen. Im Rahmen einer noch 

zu erstellenden tiefbautechnischen Fachplanung und den Tiefbauarbeiten der Erschlie�ung sind 

die am Bau Beteiligten und die betreffenden Versorgungstr�ger fr�hzeitig einzubinden.

Auf das Merkblatt „Schutz von Versorgungsleitungen“ der EnergieNetz Mitte GmbH und das 

„Merkblatt �ber Baumstandorte und unterirdische Versorgungsleitungen“ der Forschungsgesell-

schaft f�r Stra�en- und Verkehrswesen wird hingewiesen.

Wasserversorgung (Trink-, Betriebs- und L�schwasser)

Die Ermittlung und Bereitstellung des gesamten Wasserbedarfs des Baugebietes durch die �ffent-

liche Trinkwasserversorgung ist durch eine noch zu erstellende Fachplanung nachzuweisen und 

zu gew�hrleisten.

Es wird gegenw�rtig davon ausgegangen, dass eine nach Druck und Menge ausreichende L�sch-

wasserversorgung auch f�r das neue Baugebiet �ber das vorhandene resp. zu erweiternde Netz 
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der Trinkwasserleitungen gew�hrleistet werden kann. Die Sicherstellung einer ausreichenden 

L�schwasserversorgung, die Anordnung von Unterflurhydranten etc. ist im Rahmen der erschlie-

�ungstechnischen Fachplanung zu gew�hrleisten. Auf das Arbeitsblatt W 105 Bereitstellung von 

L�schwasser durch die �ffentliche Trinkwasserversorgung des DVGW (Deutsche Vereinigung des 

Gas- und Wasserfaches e. V.) vom Februar 2008 wird hingewiesen. Hiernach betragen die Richt-

werte f�r den L�schwasserbedarf f�r Allgemeine Wohngebiete und den im Bebauungsplan festge-

setzten Ma� der baulichen Nutzung unter Annahme einer kleinen Gefahr der Brandausbreitung 

48 m�/h �ber einen Zeitraum von 2 Stunden.

Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung des Baugebietes erfolgt �ber das entsprechend zu erweiternde Kanal-

netz im Mischsystem. Die Begr�ndung zum Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ f�hrt hier-

zu aus: Der Gro�teil der Ortslage Friedewald wird im Mischsystem entw�ssert. Im Zuge der ent-

w�sserungstechnischen Planung zum Wohngebiet „�ber�m Losen Holz“ wurde im Hinblick auf die 

Forderungen aus dem Wasserhaushaltsgesetz die Umsetzung eines Trennsystems gepr�ft. Es 

stellte sich jedoch heraus, dass der bautechnische Aufwand hierf�r im Bestand zu hoch ist … Aus 

diesem Grunde wurde die Entw�sserung im Mischsystem f�r das neue Baugebiet festgelegt.

Die im neuen Baugebiet anfallenden h�uslichen Abw�sser k�nnen der gemeindlichen Kl�ranlage 

zugeleitet werden. Die durch das neue Baugebiet anfallenden Abwassermengen und –frachten 

sind durch eine noch zu erstellende abwassertechnische Fachplanung zu ermitteln.

Ableitung des Oberfl�chenwassers

Um das von den landwirtschaftlichen Fl�chen n�rdlich des Plangebietes abflie�ende Nieder-

schlagswasser von den Baugebieten abzuf�hren, wurden bereits im Rahmen des Bebauungspla-

nes Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ provisorische Mulden hergestellt (vgl. Bestandsplan). Diese sind 

im Zuge der Ausweisung der neuen Baugebiete WA 1, WA 2 und WA 3 wieder zu verf�llen und 

durch einen neu anzulegenden Entw�sserungsgraben am n�rdlichen Gebietsrand des Bebau-

ungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ im Bereich des WA 1 und WA 2 zu ersetzen. Das hierin anfal-

lende Oberfl�chenwasser wird in einen in der Planstra�e C zu errichtenden Kanal abgeleitet.

Die vorgesehene Neuanlage eines reinen Entw�sserungsgrabens entlang der n�rdlichen Grenze 

des Plangebietes zur Ableitung des von den landwirtschaftlichen Fl�chen abflie�enden Nieder-

schlagswassers ist nach Angaben des Sachgebietes Wasser- und Bodenschutz des Landkreises 

Hersfeld-Rotenburg wasserrechtlich genehmigungsfrei (� 1 Abs. 2 Hessisches Wassergesetz).
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4.7 Gr�nordnung

F�r eine angemessene Durchgr�nung des Baugebietes und Neugestaltung des Ortsrandes zur 

weitgehenden Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft setzt der Bebauungsplan ei-

ne Mindestbepflanzung der Grundst�cksfreifl�chen und Pflanzfl�chen entlang der n�rdlichen Plan-

gebietsgrenze fest. 

Die Festsetzung der Pflanzfl�chen erfolgt unabh�ngig von dem Umstand, dass ein �berwiegender 

Teil des n�rdlichen Ortsrandes bereits durch die im Bebauungsplan Nr. 26 festgesetzte Anlage ei-

nes Feldgeh�lzes im westlichen Bereich und die vorhandene Bepflanzung im �stlichen Bereich 

eingegr�nt wird bzw. ist.

Der Altbestand an vorhandenen Laubb�umen im Plangebiet wird so weit wie m�glich als zu erhal-

tend festgesetzt (vgl. hierzu den Bestandsplan). Die Lage des Verbindungsweges zwischen der 

Planstra�e A (Wendehammer) und der Planstra�e D („Losenholz“) ber�cksichtigt den Erhalt der 

vorhandenen Laubgeh�lze.

Die Baumgruppe mit den sechs Pappeln in der Mitte des Plangebietes kann im Zuge der geplanten 

Erschlie�ung und Bebauung des Plangebietes voraussichtlich nicht erhalten bleiben.

Zur Bepflanzung der Grundst�cke mit B�umen und Str�uchern werden folgende Geh�lze empfoh-

len:

Str�ucher:
Prunus spinosa Schlehdorn
Rosa canina Hundsrose
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Cornus mas Cornel-Kirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Sambucus nigra Holunder
Rhamnus frangula Faulbaum
Crataegus monogyna / laevigata Wei�dorn
Euonymus europaeus Pfaffenh�tchen
B�ume:
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winterlinde
Regionaltypische Obstb�ume
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Unter zusammenfassender Betrachtung zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes zum Ma� 
der baulichen Nutzung und zu gr�nordnerischen Festsetzungen ergibt sich folgende schematische 
und exemplarische Fl�chenaufteilung der k�nftigen Baugrundst�cke hinsichtlich der baulichen und 
sonstigen Nutzung:

Schematische Beispielrechnung f�r das m�gliche Ma� der baulichen und sonstigen Grundst�cksausnutzungen bei voller 
Ausnutzung der zul�ssigen Bebauung (GRZ = 0,3) und einer angenommenen Grundst�cksgr��e von 700 m�:

Die voll versiegelbare Fl�che der Baugrundst�cke betr�gt damit in jedem Fall maximal 30 %.
Der Grad der Wasserdurchl�ssigkeit der befestigten Freifl�chen wird in der Entw�sserungssatzung der 
Gemeinde Friedewald bei der Festlegung der Geb�hrenma�st�be und -S�tze f�r Niederschlagswasser 
(� 24 EWS) erm��igend ber�cksichtigt. 

Die im Bebauungsplan dargestellten neuen Grundst�cksgrenzen sind unverbindlich; die Festset-

zung von Grundst�cksgrenzen ist mangels Rechtsgrundlage nicht m�glich. Die vorgeschlagenen 

Grundst�cksgr��en in den Baugebieten (ausgenommen WA 1) reichen von ca. 600 m� bis ca. 

1.000 m�; im Mittel betr�gt die Grundst�cksgr��e der voraussichtlich 21 Baugrundst�cke ca. 

760 m�.

4.8 Ausgleich der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft

F�r die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- / Ausgleichsplanung hat die Gemeinde im

April 2018 eine „Erfassung und ein Management des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbl�ulings 

(Maculinea nausithous) im Bereich des Gewerbegebietes Friedewald“ durch das B�ro f�r ange-

wandte �kologie und Forstplanung GmbH in Kassel erstellen lassen. Das Maculinea-Konzept ist 

als Anlage der Begr�ndung beigef�gt. Darin wurde auf der Grundlage einer Bestandserfassung 

von Mai bis Oktober 2017 der betreffenden Art eine �berregional bedeutende Population nachge-

wiesen.

Ziel des Maculinea-Konzeptes ist es, die Gr��e des Maculinea-Vorkommens im Untersuchungs-

gebiet durch Vermeidungsma�nahmen und aufeinander abgestimmte Habitatoptimierungs- und 

Baugrundst�cksfl�che (WA)  =  700 m�  - Ausnutzung: GRZ = 0,3

Bebaute / versiegelte Fl�che 

Wohngeb�ude, Nebenanlagen, Garage, 
Schuppen etc.
Einschl. voll befestigter Freifl�chen

700 x 0,3 =  210 m�

30 %

Befestigte,
teilversiegelte 
Freifl�che

(z. B. Rasenpflaster,
Rasengittersteine…):

700 x 0,15 = 105 m�

15 %

Unbefestigte 
Freifl�che

(z.B. Rasenfl�chen, Haus-
und Nutzgarten …):

700 x 0,45 = 315 m�

45 %

Bepflanzte 
Freifl�che

(B�ume und Str�ucher;
z.B. 4 B�ume und
9 Str�ucher):

700 x 0,1 = 70 m�

10 %
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Vergr�mungsma�nahmen zu erhalten (vgl. Abbildung 9). Auf die hierzu erforderlichen Ma�nah-

men im Einzelnen wird auf das Ma�nahmenkonzept verwiesen.

HVA
EWA1 EWA1

S

EW

EW

S

HV

EW

S

EWV2

EWV2

EWV1

EWV1

HVV

Abbildung 9
Karte zum Maculinea-Ma�nahmenkonzept des B�ros f�r angewandte �kologie und 
Forstplanung GmbH, Kassel (April 2018)
Ohne Ma�stab

Erl�uterungen zum Maculinea-Ma�nahmenkonzept:

HV bzw. HVA = aktuelle Hauptvorkommen („innerhalb“ und „au�erhalb“ des Gewerbegebietes)
HVV = zu vergr�mende Hauptvorkommen
EW bzw. EWA = Entwicklungsfl�chen („innerhalb“ und „au�erhalb“ des Gewerbegebietes)
EWV1 / 2 = Entwicklungsfl�chen im Zusammenhang mit der Vergr�mung
S = wichtige Vernetzungselemente / S�ume

S

S S
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Die von den Ma�nahmen des Maculinea-Konzeptes - vorbehaltlich der Konkretisierung in einem 

noch abzuschlie�enden st�dtebaulichen Vertrages (s. u.) zwischen der Gemeinde Friedewald und 

der Unteren Naturschutzbeh�rde - voraussichtlich betroffenen, teils privaten Grundst�cke sind im 

Folgenden aufgelistet:
Nr. Flur FlurstÄck EigentÄmer

1 20 18/0
20 94/0 Gemeinde Friedewald
20 101/19
20 121/20
20 122/20
20 123/20

2 20 13/0
20 12/0
20 11/0
20 10/0
20 7/0
20 8/1
20 6/0
20 5/0
20 4/0
20 3/0

3 20 2/4 Land Hessen
20 2/10
20 2/5
20 2/9
20 2/16 Gemeinde Friedewald
20 2/2
20 2/12 Bundesrepublik Deutschland
20 65/5 Gemeinde Friedewald
20 67/3 Gemeinde Friedewald
20 69/17 Bundesrepublik Deutschland
20 2/14 Bundesrepublik Deutschland
20 2/13
20 2/11 Bundesrepublik Deutschland
20 90/7 Gemeinde Friedewald
21 83/20
21 83/29
20 68/1 Gemeinde Friedewald
20 46/3

4 18 1/2
18 2/2

5/6 17 53/3
17 51/2

7 17 73/3
17 71/11
17 181/6 Gemeinde Friedewald
17 80/3
17 81/4
17 96/22 Gemeinde Friedewald
17 84/5 Gemeinde Friedewald
17 86/4
17 86/6
17 86/5

8 17 118/2
17 120/2 Bundesrepublik Deutschland
17 132/2 K+S Kali GmbH

9 17 8/2 Gemeinde Friedewald
17 8/1 Gemeinde Friedewald
17 9/0
17 10/0
17 11/0
17 12/0
17 13/0
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17 170/8 Gemeinde Friedewald
17 171/20 Gemeinde Friedewald
17 14/0
17 15/0
14 16/0
17 17/0
17 18/0

10 17 179/0 Gemeinde Friedewald
17 22/0 Hessische Landgesellschaft mbH
17 21/0
17 198/20
17 197/20
17 23/0
17 24/0
17 25/0
17 26/0
17 178/0 Gemeinde Friedewald
17 34/1
17 33/0
17 32/0
17 31/0
17 29/0
17 28/0
17 176/0 Gemeinde Friedewald

11 18 160/0 Gemeinde Friedewald
18 52/0
18 53/0
18 54/0
18 196/55
18 197/55

12 18 50/2
18 51/1

StraÅen/Wege/GewÇsser 

17 122/29 Bundesrepublik Deutschland
17 182/8 Gemeinde Friedewald
17 182/6 Gemeinde Friedewald
17 181/5 Gemeinde Friedewald
17 171/34 Gemeinde Friedewald
17 96/20 Gemeinde Friedewald
17 171/33 Gemeinde Friedewald
17 171/9 Gemeinde Friedewald
17 171/16 Gemeinde Friedewald
17 188/13 Gemeinde Friedewald
17 96/19 Gemeinde Friedewald
17 188/14 Gemeinde Friedewald
17 188/12 Gemeinde Friedewald
17 185/7 Gemeinde Friedewald
17 185/4 Gemeinde Friedewald
17 171/28 Gemeinde Friedewald
17 180/0 Gemeinde Friedewald
17 183/9 Gemeinde Friedewald
17 182/4 Gemeinde Friedewald
17 122/26 Gemeinde Friedewald
17 171/31 Gemeinde Friedewald
18 156/14 Bundesrepublik Deutschland
18 158/30 Bundesrepublik Deutschland
18 2/3 Gemeinde Friedewald
18 191/0 Gemeinde Friedewald
18 159/0 Gemeinde Friedewald
18 162/46 Amt fÄr StraÅen- und Verkehrswesen
18 162/48 Gemeinde Friedewald
20 67/1 Gemeinde Friedewald
20 67/6 Gemeinde Friedewald
20 67/5 Gemeinde Friedewald
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20 69/16 Bundesrepublik Deutschland
20 69/17 Bundesrepublik Deutschland
20 92/1 Gemeinde Friedewald
20 91/0 Gemeinde Friedewald
20 65/4 Gemeinde Friedewald
20 2/15 Bundesrepublik Deutschland
20 65/5 Gemeinde Friedewald
20 67/4 Gemeinde Friedewald

Die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- / Ausgleichsplanung erfolgt �ber einen st�d-

tebaulichen Vertrag gem�� � 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zur F�rderung und Sicherung der mit der 

Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere der Durchf�hrung des Ausgleichs im Sinne des � 1a 

Abs. 3 BauGB zwischen der Gemeinde Friedewald und der Unteren Naturschutzbeh�rde des 

Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Der Bebauungsplan Nr. 30 „Sommersgarten“ selbst enth�lt da-

her keine Festsetzungen zum Ausgleich der Eingriffe durch das geplante Baugebiet. Allerdings 

werden die in dem st�dtebaulichen Vertrag festgelegten Ma�nahmen und deren Durchf�hrung 

durch die textliche Festsetzung nach � 9 Abs. 1a BauGB im Bebauungsplan als normative Verbin-

dung von Eingriffen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und Ausgleich an anderer Stelle 

vollst�ndig zugeordnet.
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5. Umweltpr�fung

Anhand der nachfolgend aufgef�hrten Kriterien, Wirkfaktoren und Bewertungsgrundlagen werden 
die Belange des Umweltschutzes im Sinne des � 1 (6) BauGB in Bezug auf die verschiedenen 
Schutzg�ter, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes betroffen sein k�nnen, in tabellari-
scher Form einer ersten allgemeinen dreistufigen Bewertung unterzogen. Die Bewertung hat eine 
Filterfunktion, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich nicht oder nur gering be-
eintr�chtigte Belange bzw. Schutzg�ter vorab ausgeschieden werden und keiner weiteren Unter-
suchung bed�rfen. Andere Belange des Umweltschutzes, die voraussichtlich mehr oder weniger 
stark betroffen sind, werden gegebenenfalls im Folgenden n�her betrachtet und bewertet. 

Bewertung der 
m�glichen Auswir-
kungen durch die 
Planung auf die 

Schutzg�ter

Bewertung / Erl�uterung

SCHUTZGUT
(Kriterien / Wirkfaktoren u. 
Bewertungsgrundlagen)
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1.  MENSCH

1.1 Gesundheit und 
Wohlbefinden

x

Gesundheit und Wohlbefinden resp. die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverh�ltnisse und die Sicherheit der Wohn-
und Arbeitsbev�lkerung werden durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes nicht beeintr�chtigt.

1.2 Wohn- und
Wohnumfeldfunktionen

x

Wohnfunktionen und Wohnumfeld im neuen Bau-
gebiet selbst werden durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes nicht beeintr�chtigt. 
Der durch das neue Baugebiet zus�tzlich verur-
sachte Ziel- und Quellverkehr f�hrt zu einer ge-
ringf�gigen Mehrbelastung der Erschlie�ungs-
stra�en in den angrenzenden Neu- und Altbauge-
bieten.

1.3 Erholung / Freizeit x

Erholungs- und Freizeitfunktionen werden nicht 
beeintr�chtigt. Die fu�l�ufige Zug�nglichkeit / Er-
reichbarkeit der Freizeitanlagen / der freien Land-
schaft vom neuen Wohngebiet aus bleiben ge-
w�hrleistet.

2.  KULTUR- UND
SACHG�TER

2.1 Baudenkm�ler / 
Gesamtanlagen

x Der (Bau-)Denkmalschutz bzw. Gesamtanlagen 
sind nicht betroffen.

2.2  Bodendenkm�ler x

Bodendenkm�ler sind im Plangebiet nicht be-
kannt. Sollten bei Erdarbeiten dennoch Boden-
denkm�ler zutage kommen, sind die entsprechen-
den Fachbeh�rden und die Gemeinde Friedewald
unverz�glich zu informieren.

2.3  Grabungsschutzgebiete x Grabungsschutzgebiete sind nicht betroffen.

2.4  Orts- und Stra�enbild x

Das Orts- und Stra�enbild wird durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes gegen�ber den vor-
handenen baulichen Gegebenheiten nicht zus�tz-
lich negativ beeintr�chtigt / ver�ndert.

Siehe hierzu auch Punkt 7.14 „Landschaftsbild“.

2.5 Sachg�ter x
Nennenswerte Sachg�ter sind – abgesehen von 
dem notwendigen Abriss kleiner Nebengeb�ude –
nicht betroffen.
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3.  BODEN

3.1  Lebensgrundlage f�r
Menschen x

Landwirtschaftlich besonders wertvolle B�den 
werden nicht in Anspruch genommen. Die B�den 
im Planbereich bestehen vorwiegend aus lehmi-
gem bis stark lehmigen Sand.
Die Bodensch�tzung des Liegenschaftskatasters 
verzeichnet Bodensch�tzwerte im Planbereich von 
35/32 bis 43/40.

3.2 Funktion des Bodens als
Bestandteil des Natur-
haushaltes, als Lebens-
raum f�r Pflanzen, als 
Archiv f�r die Natur- und 
Kulturgeschichte und als 
Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium

x

Die Bodenfunktionsbewertung (Hessen-Viewer 
des HLNUG) des Bodens im Plangebiet ist mit der 
Wertstuge 2 „gering“ angegeben und ergibt sich 
aus der zusammenfassenden Bewertung von
- Standorttypisierung: mittel (Stufe 3)
- Ertragspotenzial: mittel (Stufe 3)
- Feldkapazit�t: gering (Stufe 2)
- Nitratr�ckhalteverm�gen: gering (Stufe 2).

Die Erl�uterung des HLNUG f�hrt hierzu aus:
Die Methode "Bodenfunktion: Gesamtbewertung 
f�r die Raum- und Bauleitplanung" beruht auf der 
Aggregierung der Methoden "Bodenfunktion: Le-
bensraum f�r Pflanzen, Kriterium Standorttypisie-
rung f�r die Biotopentwicklung", "Bodenfunktion: 
Lebensraum f�r Pflanzen, Kriterium Ertragspoten-
zial", "Bodenfunktion: Funktion des Bodens im 
Wasserhaushalt, Kriterium FK" sowie "Bodenfunk-
tion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs-
u. Aufbaumedium, Kriterium Nitratr�ckhalt" und 
ordnet den daraus resultierenden verschiedenen 
Stufen die Klassen des Gesamt-Bodenfunktions-
Erf�llungsgrades von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr 
hoch) zu. 

Aufgrund der bisherigen intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung sind die B�den bereits anthropo-
gen ver�ndert. In einem s�dlichen Teilbereich des 
Plangebietes werden einzelne Fl�chen im Zuge 
der gegenw�rtig stattfindenden Bauarbeiten vor�-
bergehend als Lagerfl�chen f�r Erdaushub, Bau-
material etc. beansprucht. Der Oberboden ist in 
diesem Bereich durch das Befahren und Rangie-
ren von Baufahrzeugen bereits stellenweise ver-
dichtet.

Verluste von Boden als solchem, als Lebensraum 
f�r Pflanzen und der Bodenfunktionen sind durch 
die geplante Bebauung unvermeidbar. Der Be-
bauungsplan versucht die Beeintr�chtigungen 
durch Begrenzung der Bebauung und Versiege-
lung der Freifl�chen sowie durch eine Bepflan-
zung der Baugrundst�cke zu minimieren.
Nach Aussagen des Baugrundgutachtens (siehe 
Anlage) sind die anstehenden B�den unbelastet 
und uneingeschr�nkt f�r eine Wiederverwendung 
an Ort und Stelle geeignet.

F�r das Plangebiet wurde im August 2018 durch 
das Ingenieurb�ro f�r Geotechnik und Baugrund-
untersuchung Wollenhaupt (IGBW) in Wildeck ein 
Baugrundgutachten erstellt, das auszugsweise der 
Begr�ndung zum Bebauungsplan als Anlage bei-
gef�gt ist, und intern mit dem Arbeitstitel „Er-
schlie�ung Wohnbaugebiet �ber�m Losen Holz -
2. BA“ bezeichnet wird. Hierin wurde der Bau-
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grund anhand von 7 Bohrungen von 0,9 m bis 1,9 
m Tiefe und 2 Baggersch�rfen bis 2,0 m Tiefe un-
tersucht, sowie eine chemische Analyse von ge-
nommenen Bodenproben durch das Th�ringer 
Umweltinstitut Henterich GmbH & Co. KG Kraut-
hausen durchgef�hrt. 

F�r das Plangebiet wurde eine bodenfunktionale 
Kompensationsbetrachtung f�r das Schutzgut Bo-
den nach der „Arbeitshilfe zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs f�r das Schutzgut Boden 
in Hessen und Rheinland-Pfalz“ des Hessischen 
Landesamtes f�r Naturschutz, Umwelt und Geolo-
gie (HLNUG) f�r die Kriterien Ertragpotenzial / 
Feldkapazit�t / Nitratr�ckhalteverm�gen durchge-
f�hrt (siehe Anlage zur Begr�ndung).

Kenntnisse auf bodenkundliche Zeugnisse der Na-
tur- und Kulturgeschichte liegen nicht vor.

3.3 Altlasten
Altstandorte
Kampfmittel

x

Derzeit bestehen keine Verdachtsmomente �ber 
Altablagerungen, Altstandorte, altlastenverd�chti-
ge Fl�chen, Altlasten, sch�dliche Bodenver�nde-
rungen und eventuell vorhandene Kampfmittel im 
Plangebiet.

3.4 Versiegelung / 
Verdichtung

x

Durch die geplante Bebauung entstehen unver-
meidbare Verdichtungen und Versiegelungen des 
Bodens. Der Bebauungsplan versucht die Beein-
tr�chtigungen durch Begrenzung der Bebauung 
und Versiegelung der Freifl�chen zu minimieren.
Unn�tige Verdichtungen des Bodens sind im 
Rahmen der Bauausf�hrungen auf den einzelnen 
Grundst�cken zu vermeiden.
Das Informationsblatt des HLNUG „Boden – mehr 
als Baugrund – Bodenschutz f�r Bauausf�hrende“ 
(2018) gibt hierzu Hinweise, wie h�ufig auftreten-
de Beeintr�chtigungen des Bodens wie z. B. Ver-
dichtungen, Vermischung unterschiedlicher Bo-
denschichten, Verwendung von externem Boden-
material minderer Qualit�t oder Eintr�ge von Bau-
und Schadstoffen wirkungsvoll vermieden werden 
k�nnen.

3.5 Kontaminierung x

Die Gefahr einer Kontaminierung des Bodens 
durch die im Allgemeinen Wohngebiet zul�ssigen 
Nutzungen ist nicht zu erwarten.
Bei der Realisierung von im Allgemeinen Wohn-
gebiet allgemein zul�ssigen Nutzungen im Rah-
men der nicht st�renden Handwerksbetriebe und 
vor allem der im Rahmen der ausnahmsweise zu-
l�sssigen sonstigen nicht st�renden Gewerbebe-
triebe, ist durch entsprechende betriebstechnische 
Einrichtungen und Vorsorgema�nahmen ein 
Schadstoffeintrag in den Boden auszuschlie�en. 
Auf die Vorsorgepflicht der Grundst�ckseigent�-
mer, sch�dliche Bodenver�nderungen zu vermei-
den (� 7 Bundesbodenschutzgesetz) wird hinge-
wiesen.

3.6 Rohstoffvorkommen x

Rohstoffvorkommen / oberirdische Lagerst�tten
sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht betrof-
fen.
Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Berg-
bauberechtigung „Friedewald 1“. Die K + S KALI 
GmbH Philippsthal (Werra) teilt hierzu mit, dass in 
etwa 900 m Tiefe unmittelbar westlich hiervon Ka-
li- und Steinsalze abgebaut werden. Abbaureviere 
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befinden sich sowohl unmittelbar s�dlich des 
Plangebietes als auch in nordwestlicher Richtung, 
hier aber in 700 m Entfernung. Die bergm�nnisch 
aufgefahrenen Hohlr�ume verschlie�en sich sehr 
langsam. Dadurch entsteht an der Tagesoberfl�-
che eine gro�fl�chige Senkungsmulde, deren 
Flanken sehr flach auslaufen. Da die Salze mit Hil-
fe untert�giger Sprengungen gewonnen werden, 
kann die Wahrnehmung von Sprengger�uschen 
im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden.
Bergbaubedingte Sch�den sind im Bereich des 
Plangebietes nicht zu erwarten.

3.7 Bewahrung des 
Mutterbodens

x

Mutterboden ist bei der Errichtung und �nderung 
baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen ande-
ren �nderungen der Erdoberfl�che in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung  oder 
Vergeudung zu sch�tzen (vgl. � 202 BauGB).
Anfallender, unbelasteter Mutterboden ist soweit 
wie m�glich wieder zu verwenden.

3.8  Schutzgut „Fl�che“ x

Die Darstellung der Wohnbaufl�che in der 12. 
FNP-�nderung und die Festsetzung eines Allge-
meinen Wohngebietes im Bebauungsplan „Som-
mersgarten“ mit einer Gr��e von ca. 2 ha ist eine 
bedarfsgerechte Erg�nzung im Rahmen des  
Wohnsiedlungsentwicklungs-Schwerpunktes Frie-
dewald.

Die kompakte Abgrenzung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes, seine Regelungen zum 
Ma� der baulichen Nutzung und die Erschlie-
�ungskonzeption stellen einen angemessenen 
Kompromiss zwischen einer fl�chensparenden 
Bebauung und Erschlie�ung einerseits und einer 
wirtschaftlichen baulichen Nutzung der Bau-
grundst�cke andererseits dar.

Wie bereits in Kapitel 1 der Begr�ndung darge-
stellt, verfolgt die Gemeinde Friedewald auf der 
Grundlage des Konzeptes zur inner�rtlichen Sied-
lungsentwicklung vom Oktober 2017 weiterhin und 
unabh�ngig von der Aufstellung des Bebauungs-
planes „Sommersgarten“ die Mobilisierung und 
Nutzung inner�rtlicher Baulandreserven / Baul�-
cken.

Als Ausdruck der Ber�cksichtigung des Schutzgu-
tes „Fl�che“ ist auch die bauleitplanerische R�ck-
nahme eines Allgemeinen Wohngebietes / einer 
Wohnbaufl�che im Bereich des Bebauungsplanes 
Nr. 3a „Hersfelder G�rten“ von ca. 1,14 ha zu 
nennen.

4.  WASSER

4.1 �berschwemmungs-
gebiete

x
Das Plangebiet liegt au�erhalb von �ber-
schwemmungsgebieten / Hochwasserrisikogebie-
ten / �berschwemmungsgef�hrdeten Gebieten.

4.2  Wasserschutzgebiete x

Das Plangebiet liegt in der weiteren Schutzone III 
A des Trinkwasserschutzgebietes TB I Kothebach-
tal (WSG-ID 632-031). Nach � 3 der Wasser-
schutzgebietsverordnung von 1973 sollen die Ver-
bote der weiteren Schutzzone III A den Schutz 
gegen weitreichende chemische und radioaktive 
Verunreinigungen und sonstige Beeintr�chtigun-
gen des Grundwassers gew�hrleisten. Die Fest-
setzung eines Allgemeinen Wohngebietes steht 
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der Wasserschutzgebietsverordnung bei Beach-
tung der Verbote nicht entgegen. Auf die in Kapitel 
3 „Wasserschutzgebiete“ genannten Verbotstat-
best�nde wird hingewiesen. Dar�ber hinaus ent-
h�lt der Bebauungsplan auf Anregung des Regie-
rungspr�sidiums Kassel eine textliche Festsetzung 
zum Schutz des Bodens und des Grundwasser-
haushalts durch die Einbeziehung der Unteren 
Wasserbeh�rde bei Vorhaben, die mit Einwirkun-
gen auf diese Schutzg�ter verbunden sein k�n-
nen. 
Durch die Bohrsondierungen im Rahmen des 
Baugrundgutachtens bis 1,9 m Tiefe (siehe Anla-
ge) wurde kein Grundwasser angetroffen.

4.3  Heilquellenschutzgebiete x Heilquellenschutzgebiete sind nicht betroffen.

4.4  Bewirtschaftungspl�ne /
Ma�nahmenprogramme

x
Wasserwirtschaftliche Bewirtschaftungspl�ne oder 
Ma�nahmenprogramme sind nicht zu ber�cksich-
tigen.

4.5  Oberirdische Gew�sser /
Gew�sserrandstreifen

x Vorhandene oberirische Gew�sser, Uferzonen 
oder Gew�sserrandstreifen sind nicht betroffen.

4.6 Grundwasser x

Die Gefahr des Eintrages von wassergef�hrden-
den Stoffen in das Grundwasser ist nicht zu erwar-
ten. (Siehe auch Punkt 3.5 – Kontaminierung des 
Bodens).
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist auf-
grund der Bebauung und Freifl�chenbefestigung 
eine Verringerung der Grundwasserneubildung 
verbunden. Durch Festsetzungen zur Begrenzung 
des Ma�es der baulichen Nutzung und der Ver-
siegelung durch Freifl�chen soll die Verringerung 
der Grundwasserneubildung eingeschr�nkt wer-
den.
Regelungen zur Versickerung des Niederschlags-
wassers auf den Baugrundst�cken sind bisher mit 
R�cksicht auf die Lage des Baugebietes innerhalb 
der Schutzzone III A des Trinkwasserschutzgebie-
tes nicht enthalten.

Ein hydrogeologisches Gutachten zum Nachweis, 
ob eine Versickerung des Niederschlagswassers 
im Baugebiet mit wasserrechtlichen Bestimmun-
gen vereinbar ist, liegt nicht vor.
Der Umweltatlas Hessen verzeichnet f�r den Be-
reich des Plangebietes und seiner Umgebung im 
Wesentlichen eine wechselnd mittel bis gering 
(A2) und mittlere (B1) Verschmutzungsempfind-
lichkeit des Grundwassers.

4.7 Abwasserbeseitigungspl. x

Abwasserbeseitigungspl�ne sind nicht zu ber�ck-
sichtigen.
Die im Plangebiet anfallenden h�uslichen Abw�s-
ser werden �ber das Kanalsystem (Erweiterung 
des vorhandenen Mischsystems) der gemeindli-
chen Kl�ranlage zugeleitet.

4.8 Wasserversorgung / 
Hochwasserschutz

x

Regionalplanerische wasserwirtschaftliche Vorga-
ben durch Ausweisungen von
- Vorranggebieten f�r den Grundwasserschutz
- Vorranggebieten / Vorbehaltsgebieten f�r vor-
beugenden Hochwasserschutz sind nicht zu be-
r�cksichtigen.

5.  IMMISSIONSSCHUTZ

5.1  Luftreinhaltepl�ne x Luftreinhaltepl�ne sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.2  L�rmminderungspl�ne x L�rmminderungspl�ne sind nicht zu ber�cksichti-
gen.
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5.3  Fl�chenzuordnung
(� 50 BImSchG) / 
Konfliktbew�ltigung

x

Der Bebauungsplan „Sommersgarten“ setzt die 
durch das Baugebiet „�ber�m Losen Holz“ festge-
setzte Art der baulichen Nutzung als Allgemeines 
Wohngebiet fort; das neue Baugebiet grenzt im 
Osten an Mischbaufl�chen an. Konflikte zu ande-
ren schutzw�rdigen Baugebieten / Nutzungen be-
stehen nicht. 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und 
die �nderung des Fl�chennutzungsplanes erge-
ben sich keine Konflikte hinsichtlich der Zuord-
nung von Baugebieten / Baufl�chen.

Auf das geplante Baugebiet einwirkende Immissi-
onen sind durch grunds�tzlich ausreichende Ab-
st�nde nicht zu erwarten:
- der Abstand zu einer einzelnen (kleineren) Wind-
kraftanlage im Nordwesten des Plangebietes be-
tr�gt ca. 660 m. Die Anlage wird wohl baurechtli-
chen und immissionsschutzrechtlichen Bestands-
schutz genie�en, ein Repowering ist offensichtlich 
nicht m�glich, da sie nicht innerhalb eines regio-
nalplanerischen Vorrangebietes f�r Windkraft liegt
- der Abstand zu den Windkraftanlagen n�rdlich 
der A 4 betr�gt ca. 1.100 m (regionalplanerisch 
ausgewiesenes Vorranggebiet Windenergienut-
zung HEF_26, „Stangenr�ck / an der A 4“, 72 ha)
- der Abstand zum geplanten Vorranggebiet Wind-
energienutzung HEF_30 („Roteberg“, 57 ha) be-
tr�gt ca. 1.700 m
- der Abstand zur n�rdlich verlaufenden A 4 be-
tr�gt etwa 680 m
- der Abstand zur den Gewerbegebieten von Frie-
dewald betr�gt ca. 700 m.

Abst�nde von / zu Betriebsbereichen nach der 
St�rfallverordnung und schutzbed�rftigen Gebie-
ten sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.4  Verkehrsl�rm x

Durch die �nderung bzw. Erg�nzung des Bebau-
ungsplanes entsteht ein zus�tzliches Ver-
kehrsaufkommen, von dem auch das vorhandene 
Netz der gemeindlichen Erschlie�ungsstra�en in 
Form von vermehrtem Durchgangsverkehr betrof-
fen sein wird. Nennenswerte negative Auswirkun-
gen auf die betroffenen Baugebiete werden nicht 
erwartet.

5.5  Gewerbel�rm x Gewerbel�rm ist nicht zu ber�cksichtigen.

5.6  Sport- und Freizeitl�rm x Sport- und Freizeitl�rm ist nicht zu ber�cksichti-
gen.

5.7 Geruchsbel�stigungen x Geruchsbel�stigungen z. B. durch Betriebe der 
Massentierhaltung sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.8  Windkraftanlagen x Siehe Punkt 5.3

5.9  Elektromagnetische
Felder

x
Elektromagnetische Felder (z. B. durch Hoch-
spannungsleitungen, Mobilfunkantennen, Bahn-
stromleitungen etc.) sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.10 Ersch�tterungen x Ersch�tterungen sind nicht zu ber�cksichtigen.
6.  KLEINKLIMA

6.1  Erw�rmung / 
Luftfeuchtigkeit

x

Durch die geplante Bebauung des Wohngebietes 
und Befestigung der Freifl�chen entstehen eine 
lokale Erw�rmung und eine Verringerung der Luft-
feuchtigkeit.
Der Bebauungsplan versucht durch Begrenzung 
der bebaubaren Fl�chen und Begrenzung der Bo-
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denversiegelung diese Beeintr�chtigungen zu mi-
nimieren.

6.2  Kalt- / Frischluftabfluss x
Abflussbereiche von Kalt- und Frischluft werden 
durch das geplante Vorhaben nach bisherigem 
Kenntnisstand nicht beeintr�chtigt.

6.3 Frischluftentstehungs-
gebiete

x
Frischluftentstehungsgebiete werden durch das 
geplante Vorhaben nach gegenw�rtigem Kennt-
nisstand nicht beeintr�chtigt.

7.  NATUR U. LANDSCHAFT

7.1  Landschaftspl�ne x
Landschaftsplanerische Darstellungen des Fl�-
chennutzungsplanes stehen der Bauleitplanung
nicht entgegen. 

7.2  Naturschutzgebiete x Naturschutzgebiete sind von der Planung nicht be-
troffen.

7.3 Landschaftsschutz-
gebiete

x

N�rdlich der Autobahn befindet sich das Land-
schaftsschutzgebiet „Seulingswald“ (Nr. 2632002).
S�dlich der Ortslage von Friedewald befindet sich 
das Landschaftsschutzgebiet „Dreienberg-
Landecker“ (Nr. 2632016).
Beide Landschaftsschutzgebiete sind von der Pla-
nung nicht betroffen.

7.4  Gesch�tzte 
Landschaftsbestandteile

x Gesch�tzte Landschaftsbestandteile sind nicht be-
troffen.

7.5  Gesetzlich gesch�tzte
Biotope / Biotopkomplexe
(Natureg-Viewer)

x

In der Hessischen Biotopkartierung ist entlang der 
Stra�e „Losenholz“ au�erhalb des Plangebietes 
ein Geh�lz n�rdlich Friedewald, Biotop-Nr. 182, 
Biotop-Typ „Geh�lze trockener bis frischer Stand-
orte“ (Biotop-Typ-Nr. 02.100) verzeichnet.

In der Luftbildinterpretation sind n�rdlich des 
Plangebietes „Geh�lze“ verzeichnet (ID: HBO
079796).
Innerhalb des Plangebietes ist der Altbestand von 
6 Pappeln als „Geh�lz“ verzeichnet (ID: HBO 
10833). Diese Geh�lze sind im Zuge der Erschlie-
�ung und Bebauung nicht zu erhalten und werden 
im FNP symbolhaft als standortfremd und nicht 
erhaltenswert dargestellt.

7.6  Naturdenkmale x Naturdenkmale sind nicht betroffen.

7.7  Besonderer Artenschutz x

F�r die Bewertung und Ber�cksichtigung des Ar-
tenschutzes wurde eine „Artenschutzrechtliche 
Einsch�tzung“ durch Dipl.-Biol. Torsten Cloos, 
Spangenberg durchgef�hrt, um eine m�gliche Be-
troffenheit von nach europ�ischem Gesetz ge-
sch�tzte Tier- und Pflanzenarten zu ermitteln und 
durch geeignete Ma�nahmen die Verbotstatbe-
st�nde des � 44 BNatSchG zu vermeiden. Die ar-
tenschutzrechtliche Einsch�tzung ist als Anhang 
der Begr�ndung zum Bebauungsplan beigef�gt.
Hierin wurde insbesondere die Betroffenheit von 
Flederm�usen und der Vogelfauna im Untersu-
chungsraum betrachtet.
F�r FFH-Anhang IV-Arten wie Amphibien und 
Reptilien existieren im Untersuchungsgebiet keine 
geeigneten Habitate und keine Hinweise auf ent-
sprechende Vorkommen.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand k�nnen ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbest�nde durch  
geeignete Ma�nahmen wie die notwendige Besei-
tigung von Geh�lzen und der Abriss von Neben-
geb�uden im Winterhalbjahr sowie neue Geh�lz-
pflanzungen oder das Ausbringen von Nistk�sten 
f�r die betroffenen Vogelarten vermieden werden.



34

7.8 Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung
(FFH- Gebiete)

x

N�rdlich der Autobahn befindet sich das FFH-
Gebiet „Seulingswald“ (Nr. 5025-303).
S�dlich der Ortslage von Friedewald befindet sich 
das FFH-Gebiet „Dreienberg bei Friedewald“ (Nr. 
5125-301).  
→ Siehe auch Nr. 7.3 „Landschaftsschutzgebiete“,

Beide FFH-Gebiete sind von der Planung nicht be-
troffen.

7.9  Europ�ische
Vogelschutzgebiete

x Europ�ische Vogelschutzgebiete sind von der 
Planung nicht betroffen.

7.10 Biosph�renreservate x Biosph�renreservate sind von der Planung nicht 
betroffen.

7.11 Naturparke x Naturparke sind von der Planung nicht betroffen.
7.12 Nationalparke /

Nationale
Naturdokumente        

x Nationalparke und Nationale Naturdokumente sind 
von der Planung nicht betroffen.

7.13 Wald / Schutzwald / 
Erholungswald / 
Bannwald

x Waldfl�chen sind bei der Planung nicht zu ber�ck-
sichtigen. 

7.14  Landschaftsbild x

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 30 
„Sommersgarten“ zum Ma� der baulichen Nut-
zung und zur Bauweise orientieren sich an denen 
der benachbarten Baugebiete hinsichtlich der 
Baudichte, Bauk�rperstruktur und der H�henent-
wicklung der zul�ssigen baulichen Anlagen, um 
einen „Ma�stabsbruch“ im Verh�ltnis zu der 
Nachbarbebauung zu vermeiden.
Die geplante Bebauung rundet den Siedlungsk�r-
per am n�rdlichen Ortsrand von Friedewald ab 
und gew�hrleistet zusammen mit bereits vorhan-
denen und noch anzulegenden Geh�lzfl�chen ei-
ne angemessene Einbindung der neuen Bebau-
ung in die Landschaft.
Durch die geplante weitere Bebauung am n�rdli-
chen Ortsrand von Friedewald werden allenfalls 
geringe Beeintr�chtigungen des Landschaftsbildes 
erwartet. Der Bebauungsplan versucht durch die 
H�henbegrenzung der baulichen Anlagen und die 
Pflanzfl�chen am Nordrand des Baugebietes Be-
eintr�chtigungen weitgehend zu vermeiden.
Der Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ 
setzte bewusst (noch) keine Eingr�nung des n�rd-
lichen Ortsrandes vor, da seinerzeit bereits von 
einer Erg�nzung der Siedlungsentwicklung in 
n�rdliche Richtung ausgegangen wurde.

Wie die vorstehende Bewertung zeigt, werden durch die �nderung des FNP und die �nderung des 

Fl�chennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes im Parallelverfahren - unter 

dem Vorbehalt der noch in die Planung aufzunehmenden Ausgleichsma�nahmen - voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzg�ter hervorgerufen. 
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6. Umweltbericht
6.1 Einleitung

Naturr�umlich liegt das Plangebiet in der Hauptgruppeneinheit Osthessisches Bergland, Hauptein-

heit Fulda-Werra-Bergland, Teileinheit Seulingswald. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die bedarfsgerechte Erweiterung der Wohnsiedlungsentwicklung des 

Kernortes am n�rdlichen Ortsrand von Friedewald. Auf die Ausf�hrungen in Kapitel 2 der Begr�n-

dung „Lage und Abgrenzung des Plangebietes“ wird hierzu verwiesen.

Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet nach � 4 der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) einschlie�lich der erforderlichen Erschlie�ungsstra�en fest. Einzelne, ausnahmsweise 

im Allgemeinen Wohngebiet zul�ssige Nutzungen (Tankstellen und Gartenbaubetriebe) werden 

ausgeschlossen. Die Bestimmungen zum Ma� der baulichen Nutzung bleiben hinter den in diesem 

Baugebiet zul�ssigen H�chstma�en der �� 16 ff BauNVO zur�ck.

Die Summe der Baugebietsfl�chen betr�gt ca. 16.000 m�; bei einer generell zul�ssigen Grundfl�-

chenzahl (GRZ) von 0,3 werden dementsprechend 4.800 m� f�r Bebauung und 2.400 m� f�r die 

Befestigung der Grundst�cksfreifl�chen ben�tig. F�r die Verkehrs-Erschlie�ung des Baugebietes 

wird der Neubau von ca. 2.000 m� Stra�enverkehrsfl�che ben�tigt (ohne die Fl�chen der Planstra-

�en C und D). Anhand von genommenen Bodenproben im Rahmen eines Baugrundgutachtens ist 

das Bodenmaterial unbelastet Bodenaushub und unter Ber�cksichtigung der bodenmechanischen 

Eigenschaften uneingeschr�nkt wiederzuverwenden.

Als einschl�gige, in Fachgesetzen und Fachpl�nen festgelegte Ziele des Umweltschutzes ist f�r 

das Plangebiet die Trinkwasserschutzgebietsverordnung f�r den Tiefbrunnen I „Kothebachtal“ von 

1973 zu nennen. Das Plangebiet liegt innerhalb der weiteren Schutzzone III A der Verordnung: in-

sofern sind insbesondere die Verbote des � 3 der Trinkwasserschutzgebietsverordnung zu beach-

ten. Die Einhaltung der Verbote bedeutet praktisch keine nennenswerten Einschr�nkungen der im 

Allgemeinen Wohngebiet zul�ssigen Nutzungen und Bauvorhaben.

6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

Nach der oben dargestellten Umweltpr�fung sind nach derzeitigem Kenntnisstand unter Ber�ck-

sichtigung der �ber einen st�dtebaulichen Vertrag festzulegenden Ausgleichsma�nahmen im 

Rahmen des genannten Maculinea-Konzeptes keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die 

Aufstellung des Bebauungsplanes ermittelt worden. 

Die Fl�chennutzungen im Plangebiet sind in einem der Begr�ndung beigef�gten Bestandsplan zu 

entnehmen. 

Erhebliche Teile des Plangebietes (westliche Flurst�cke 93/1 und 92) sind in dem als Anlage bei-

gef�gten Bestandsplan entsprechend der tats�chlichen aktuellen Nutzung als Wirtschaftswiese 

bezeichnet; aus Sicht des Sachgebietes Landwirtschaft und Forsten des Landkreises Hersfeld-
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Rotenburg haben diese Fl�chen allerdings Ackerlandstatus und k�nnten unmittelbar als solches 

genutzt werden. �hnliches gilt f�r die �stlichen Flurst�cke 106 und 107/3.

Als besondere Umweltmerkmale, die durch den Bebauungsplan beeinflusst werden, ist insbeson-

dere die vorhandene Baumgruppe von sechs Pappeln entlang des Wirtschaftsweges zu nennen, 

die voraussichtlich im Zuge der geplanten Erschlie�ung und Bebauung nicht erhalten werden k�n-

nen. Die Pappeln sind in der Legende des Fl�chennutzungsplanes als standortfremd und als nicht 

erhaltenswert dargestellt. 

Im nord�stlichen Eckbereich des Plangebietes befindet sich eine kaum zug�ngliche Brachfl�che 

(�dland) mit einem wilden Aufwuchs von Hecken, Str�uchern sowie zwei Laubb�umen. Mit der 

Festsetzung dieser Fl�che im Bebauungsplan teils als Pflanzfl�che, teils als Baugebietsfl�che 

kann der vorhandene Wildwuchs im Rahmen der k�nftigen Gartengestaltung der Baugrundst�cke 

so nicht erhalten bleiben. Der vorhandene und eingemessene Altbestand der beiden Laubb�ume 

ist dagegen als zu erhaltend festgesetzt und kann in die k�nftigen Grundst�cksfreifl�chen (Pflanz-

fl�chen) integriert werden.

Durch den perspektivisch angedachten Ausbau des vorhandenen Wirtschaftsweges „Losenholz“ 

im Osten des Plangebietes werden die beidseitig verlaufenden Entw�sserungsgr�ben verroht.

Bei Nichtdurchf�hrung der Planung bleiben die vorhandenen Umweltmerkmale / Fl�chennutzun-

gen des Plangebietes voraussichtlich in ihrem derzeitigen Zustand bestehen. Die vor�bergehend 

als Lagerfl�chen f�r Erdaushub / Baumaterialien genutzten Fl�chen in einem s�dlichen Teilbereich 

des Plangebietes werden nach Abschluss der Bauarbeiten im Baugebiet „�ber�m Losen Holz“ vor-

aussichtlich wieder als Gr�nland genutzt werden.

Bei Durchf�hrung der Planung wird der Umweltzustand durch die geplante Bebauung und Er-

schlie�ung vollst�ndig ver�ndert und nat�rliche Ressourcen in unvermeidbarer Weise und Umfang 

beansprucht. 

W�hrend der Bauphase f�r die zul�ssigen Bauvorhaben entstehen die �blichen Beeintr�chtigun-

gen und Bel�stigungen durch Baul�rm, Ersch�tterungen, Staubentwicklung etc. W�hrend der Be-

triebsphasen der geplanten Vorhaben im Allgemeinen Wohngebiet entstehen keine erheblichen 

Auswirkungen.

Die Konzeption des Bebauungsplanes, seine Festsetzungen zu Art und Ma� der baulichen und 

sonstigen Nutzung sowie zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe verfolgen das Ziel, die 

Beeintr�chtigungen von Boden, Wasser, Flora und Fauna, soweit wie m�glich  zu minimieren.

Durch die Festsetzung des Allgemeinen Wohngebietes sind nennenswerte Schadstoffemissionen, 

L�rm, Ersch�tterungen, Licht, W�rme und Strahlung nach Art und Menge nicht zu beschreiben.

Im Allgemeinen Wohngebiet fallen voraussichtlich ausschlie�lich herk�mmliche, h�usliche Abf�lle 

und Abw�sser in �blichem Umfang an, die von den zust�ndigen Entsorgungstr�gern ordnungsge-

m�� beseitigt und verwertet werden k�nnen.
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Besondere Risiken f�r die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. 

durch Unf�lle oder Katastrophen) oder kumulierende Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 

Baugebiete mit spezieller Umweltrelevanz sind nicht zu beschreiben.

Die im Baugebiet geplanten und zul�ssigen Bauvorhaben haben keine nennenswerten Auswirkun-

gen auf das Klima; Art und Ausma� der Treibhausgasemissionen der im Baugebiet zul�ssigen An-

lagen werden durch fachgesetzliche Vorgaben (z. B. Erneuerbare-Energien-W�rmegesetz – EE-

W�rmeG oder der Energieeinsparverordnung – EnEV) ausreichend ber�cksichtigt. Eine Anf�llig-

keit der geplanten Bauvorhaben gegen�ber den Folgen des Klimawandels ist nicht zu erwarten. 

�berschwemmungen infolge von Starkregenereignissen ist durch die Anlage von Entw�sserungs-

gr�ben zu Ableitung von Oberfl�chenwasser aus den n�rdlichen Gebieten vorzubeugen.

Besondere, beim Bau und bei der Nutzung der zul�ssigen Vorhaben eingesetzten Techniken und 

Stoffe sind nicht zu beschreiben.

Als Ma�nahmen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe innerhalb des als Baugebiet vor-

gesehenen Geltungsbereiches sind im Bebauungsplan die Begrenzung der Bodenversiegelung, 

die Mindestbepflanzung der Baugrundst�cke und der weitestgehende Erhalt des vorhandenen Alt-

bestandes der B�ume im nord�stlichen Teilbereich des Plangebietes zu nennen.

Notwendige Ma�nahmen zum Artenschutz wie sie im bisher vorliegenden Entwurf der Arten-

schutzrechtlichen Einsch�tzung von Dipl.-Ing. Cloos, Spangenberg (Stand 06.07.2018) angespro-

chen werden wie der Abriss der vorhandenen Geb�ude im Winterhalbjahr, Geh�lzentfernungen 

au�erhalb der Brutsaison oder Schaffung von Ersatzhabitaten f�r Brutv�gel k�nnen im Weiteren 

als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden.

Als Ausgleichsma�nahmen f�r die verbleibenden Eingriffe in Natur und Landschaft durch das 

Baugebiet werden in Abstimmung mit der Oberen und Unteren Naturschutzbeh�rde Fl�chen und 

Ma�nahmen zu Erhalt, F�rderung und Entwicklung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbl�ulings 

auf der Grundlage eines hierf�r im Auftrag der Gemeinde Friedewald erstellten Maculinea-

Konzeptes �ber einen st�dtebaulichen Vertrag mit der Unteren Naturschutzbeh�rde festgelegt.

In Betracht kommende anderweitige Planungsm�glichkeiten (Standort-Alternativen)

Wie eingangs in der Begr�ndung erw�hnt, ist die Bebauungs- und Erschlie�ungskonzeption des 

rechtskr�ftigen Bebauungsplanes Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ bereits auf Erg�nzung und Erweite-

rung des Allgemeinen Wohngebietes in n�rdliche Richtung angelegt gewesen, die nunmehr mit 

der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ umgesetzt wird.

Im Fl�chennutzungsplan sind im Kernort Friedewald keine freien Wohnbaufl�chen mehr vorhan-

den. Bei den unten dargestellten noch zur Verf�gung stehenden Baufl�chen handelt es bei den 

Fl�chen Nrn. 1 bis 3 um Mischbaufl�chen mit einer Gr��e von jeweils ca. 0,5 ha. Vor allem die 

Fl�chen 2 und 3 bieten aufgrund ihrer N�he zu dem Autobahnzubringer und dem n�heren bauli-

chen Umfeld nicht ann�hernd eine vergleichbare Wohnqualit�t, wie das geplante Baugebiet 

„Sommersgarten“. Die Mischbaufl�chen d�rften auch in quantitativer Hinsicht unter Ber�cksichti-
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gung der Zweckbestimmung gemischter Baufl�chen / Baugebiete den vorhandenen Bedarf nach 

Wohnbaugrundst�cken in Friedewald nicht abdecken k�nnen.

Der Zugriff auf diese Fl�chen durch die Gemeinde Friedewald ist zudem aktuell nicht gegeben 

(kein gemeindliches Eigentum).

Die Mischbaufl�che Nr. 4 ist durch die 6. �nderung des FNP (im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 26) in eine Fl�che f�r die Landwirtschaft umgewidmet worden. Die Fl�-

che Nr. 5 ist bereits durch den rechtskr�ftigen Bebauungsplan Nr. 30 „Baumgarten“ �berplant. 

Fl�chennr. Lage (Stra�e) Gr��e
(ha)

Art der baulichen 
und sonstigen 
Nutzung

Bemerkung

1 Am Auweg 0,5 Mischbaufl�che 
geplant Kein gemeindliches Eigentum.

2 Im 
R�tchengarten 0,5 Mischbaufl�che 

geplant Kein gemeindliches Eigentum.

3 Herfaer Stra�e 0,5 Mischbaufl�che 
geplant Kein gemeindliches Eigentum.

4 Am Pulverturm 0,6 Fl�che f�r Land-
wirtschaft

Umwidmung von Wohnbaufl�-
che in Fl�che f�r die Landwirt-
schaft durch 6. FNP-�nderung

5 Baumgarten / 
Losenholz 0,5 Mischbaufl�che

Fl�che ist als Mischgebiet  be-
reits verbindlich �berplant 
(BPlan Nr. 29 „Baumgarten“)

1

3
24

5

Abbildung 10
Fl�chennutzungsplan Friedewald (ohne Ma�stab)

Lage der Teilaufhebung des
Bebauungsplanes Nr. 3a
„Hersfelder G�rten“
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In Betracht kommende anderweitige Planungsm�glichkeiten (Varianten innerhalb des Geltungsbe-

reiches)

Bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ wurde ein 

Erschlie�ungs- und Bebauungskonzept konzeptionell erarbeitet, das insgesamt von einem etwas 

gr��eren Gebietsumriss unter der damaligen Annahme der k�nftig durch die Gemeinde verf�gba-

ren Grundst�cke und der Anlage eines zentralen Spielplatzes (�ffentliche Gr�nfl�che) ausging. 

F�r die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ wurden auf der Grundlage der 

tats�chlich zur Verf�gung stehenden Grundst�cke und einem darauf reduzierten Gebietsumriss 

ebenfalls verschiedene Bebauungs- und Erschlie�ungsvarianten gemeindeintern diskutiert, aus 

denen schlie�lich der vorliegende Bebauungsplanentwurf entwickelt wurde. Dabei wurde auf die 

Anlage eines Spielplatzes verzichtet, da in etwa 200 m fu�l�ufiger Entfernung zum Plangebiet ein 

neu angelegter Spielplatz im „Baumgarten“, s�dlich der Kita in zumutbarer Entfernung vorhanden 

ist.

6.3 Zus�tzliche Angaben

Spezifische technische Verfahren zur Durchf�hrung der Umweltpr�fung sind bisher nicht verwen-

det worden; die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen beruht im Wesentlichen 

auf �ber die beh�rdlichen Internetportale allgemein verf�gbaren umweltrelevanten Informationen 

und verbal-argumentativen Aussagen. F�r das Schutzgut „Boden“ wurde eine bodenfunktionsbe-

zogene Kompensationsbetrachtung nach der Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbe-

darfs f�r das Schutzgut Boden („B�den und Bodenschutz in Hessen, Heft 14“ des HLNUG) durch-

gef�hrt. 

Schwierigkeiten, L�cken oder fehlende Kenntnisse bei der Bewertung der Umweltauswirkungen, 

die zu einer offensichtlichen Fehlbewertung der Umweltauswirkungen durch die Planung f�hren 

k�nnten, sind nach gegenw�rtigem Planungsstand nicht erkennbar.

Gem�� � 4c BauGB �berwachen die Gemeinden die Umweltauswirkungen, die aufgrund der 

Durchf�hrung der Bauleitpl�ne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene, erhebliche nachtei-

lige Auswirkungen fr�hzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Ma�namen zur Abhil-

fe zu ergreifen. Dazu nutzen sie die auch Informationen der einschl�gigen Umweltfachbeh�rden.

Einmalige oder wiederkehrende me�technische Untersuchungen, die erhebliche Umweltauswir-

kungen auf einzelne Umweltg�ter anzeigen k�nnten, sind nicht vorgesehen, als Prophylaxe nicht 

leistbar und nicht verh�ltnism��ig. 

Durch die Konzeption des Bebauungsplanes hinsichtlich Art und Ma� der baulichen Nutzung sowie 

der gr�nordnerischen Festsetzungen werden durch die Realisierung des Planes – wie oben dar-

gestellt – voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt hervorgerufen. Stellt die 

Gemeinde Friedewald nach vollst�ndiger Realisierung des Bebauungsplanes erhebliche, unvor-
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hergesehene Auswirkungen auf die Umwelt fest, etwa durch eine Ortsbesichtigung oder durch In-

formationen anderer Beh�rden – sind diese zu dokumentieren und gegebenenfalls geeignete 

Ma�nahmen zu deren Abhilfe zu ergreifen, soweit dies tats�chlich m�glich und verh�ltnism��ig ist. 

Insbesondere die Ma�nahmen zur Umsetzung des Maculinea-Konzeptes wie beispielsweise die 

Einhaltung eines vorgegebenen Mahdregimes, das Entfernen des M�hgutes, der Verzicht auf 

Pflanzenschutzmittel und �berm��ige Bodenverdichtungen, der Erhalt ausreichender Brachebe-

reiche sind durch eine �kologische Baubegleitung einschlie�lich eines regelm��igen Erfolgsmoni-

torings sicherzustellen. 

Referenzliste der Quellen, die f�r die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen 

- Artenschutzrechtliche Einsch�tzung durch Dipl.-Biol. Torsten Cloos, Spangenberg

- Baugrundgutachten (IGBW Ing.-B�ro f�r Geotechnik und Baugrunduntersuchung Wollenhaupt, 

Wildeck)

- Erfassung und Management des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbl�ulings im Gewerbegebiet 

Friedewald des B�ros f�r angewandte �kologie und Forstplanung (B�F), Kassel

- Fl�chennutzungsplan

- Regionalplan

- Hessisches Landesamt f�r Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): 

+ BodenViewerHessen: bodenviewer.hessen.de 

+ Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz in Hessen

gruschu.hessen.de

+ Umweltatlas Hessen: atlas.umwelt.hessen.de

- Hessisches Ministerium f�r Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(HMUKLV)

+ NaturegViewer: natureg.hessen.de

+ Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Ber�cksichtigung von Bodenschutzbe-

langen in der Abw�gung und der Umweltpr�fung nach BauGB in Hessen (2011)

- Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs f�r das Schutzgut Boden in Hessen und 

Rheinland-Pfalz des Hessischen Landesamtes f�r Naturschutz, Umwelt und Geologie, 2018


